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1. Planungsanlass und Aufgabenstellung 

Die Quartier Am Humboldthain GmbH plant mit dem „Quartier Am Humboldthain“ auf einem 

Grundstück mit rund 6,5 ha Größe die Entwicklung eines innerstädtischen Gewerbequartiers. 

Hierzu wurden in den vergangenen Jahren bereits ein Werkstattverfahren und anschließend 

ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. 

Die geplante Entwicklung bedarf einer Änderung des bestehenden Bebauungsplanes III-233. 

Daher wurde parallel zur zweiten Stufe des Wettbewerbs im Jahr 2022 das Bebauungsplanver-

fahren III-233-1 vom Bezirk Mitte von Berlin eingeleitet. 

Das Plangebiet liegt zwischen der Voltastraße und der Gustav-Meyer-Alle, südlich des Volks-

park Humboldthain und umfasst im Wesentlichen die Vorhabenfläche in der Gustav-Meyer-

Allee 3-9 sowie die hieran angrenzende Verkehrsfläche der Gustav-Meyer-Allee bis zur Straßen-

mitte. Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans III-233-1 beträgt damit insgesamt 

circa 6,9 ha.  

Das Planverfahren soll als reguläres Bebauungsplanverfahren gemäß § 2 BauGB durchgeführt 

werden, in dem unter anderem für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 

§ 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt wird.  

Der Bebauungsplan bereitet Eingriffe im Sinne von § 18 Abs. 1 BNatSchG vor. Danach sind „Ein-

griffe in Natur und Landschaft [...] Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 

oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwas-

serspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschafts-

bild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Ziel des Fachgutachtens ist die Beschreibung und Bewertung des Bestandes, die Eingriffsdarle-

gung mit der Beschreibung und Bewertung von Eingriffsintensität und -folgen sowie die daraus 

abgeleitete Darstellung geeigneter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die die Anforderungen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfüllen.  

Die Ergebnisse des Eingriffsgutachtens gehen in die bauleitplanerische Abwägung ein. Ziel des 

plangebenden Bezirksamts Mitte ist, die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes soweit wie möglich auszugleichen. 

Hierzu sollen entsprechende Festsetzungen getroffen werden. Die zusammengefassten Inhalte 

des Eingriffsgutachtens werden Gegenstand des Umweltberichts in der Begründung zum Be-

bauungsplan. 
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2. Planerische Ausgangssituation 

2.1 Beschreibung der Planungsinhalte 

Der Bebauungsplan III-233-1 soll mit der Überplanung einer Teilfläche des am 6. Juni 2006 fest-

gesetzten Bebauungsplans III-233 (GVBl. S. 585) eine umfassende städtebauliche Neuordnung 

des langjährig gewerblich genutzten Geländes sichern, wobei die planungsrechtlich beste-

hende Nutzungsart Gewerbegebiet beibehalten wird. Das Plangebiet soll künftig weiterhin als 

Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt sein und somit der Unterbringung von das 

Wohnen nicht wesentlich belästigenden, bzw. in den Baugebieten GE 3 bis GE 6 das Wohnen 

nicht wesentlich störenden, Gewerbebetrieben dienen. 

Für die städtebauliche Neuordnung wurde ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt, dessen 

Siegerentwurf den Festsetzungen des Bebauungsplans zugrunde gelegt wurde. Vorgesehen ist 

eine im Regelfall vier- bis achtgeschossige Bebauung, die entlang der Gustav-Meyer-Allee von 

mehreren zehngeschossigen Gebäudeteilen rhythmisiert und durch vier über das Plangebiet 

verteilte Hochpunkte mit jeweils 12 bis 15 Geschossen ergänzt wird. Entlang der Gustav-Meyer-

Allee soll die ansonsten geschlossene Blockrandbebauung an drei Abschnitten weiträumige 

Öffnungen in den Blockinnenbereich aufweisen.  

Im Einzelnen soll der Bebauungsplan folgende Vorhaben / Inhalte regeln: 

• Sicherung und Neuordnung des bestehenden Gewerbegebietes unter Nachnutzung der 

durch die Gebäudeabbrüche geschaffenen Flächenpotentiale, 

• Schaffung einer Blockrandbebauung mit weitreichenden Öffnungen entlang der Gustav-

Meyer-Allee unter besonderer Berücksichtigung von Belangen des Denkmalschutzes, 

• Realisierung weiterer Gebäudekörper im Blockinnenbereich, 

• Realisierung von vier Hochpunkten, 

• Schaffung einer Tiefgarage für bis zu 600 Kfz-Stellplätze, 

• Schaffung von begrünten Aufenthaltsflächen, 

• Sichern eines Geh- und Radfahrrechts zugunsten der Allgemeinheit im Bereich der Durch-

wegung des Gewerbegebietes, 

• Schutz der angrenzenden Wohnnutzungen vor Schallimmissionen, 

• Reduzierung von Luftschadstoffen (Luftreinhaltung / Immissionsschutz) bei Wärmeerzeu-

gungsanlagen. 

Zur Erreichung der oben genannten Ziele des Bebauungsplans III-233-1 werden im Wesentlichen 

folgende Festsetzungen getroffen. Es ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes geplant, wel-

ches in die Teilbereiche GE 1 bis GE 6 untergliedert wird, mit Regelungen zum Ausschluss be-

stimmter Nutzungen bzw. der nur ausnahmsweisen Zulässigkeit bestimmter Nutzungen. Weiter-

hin sind Festsetzungen zum Immissionsschutz geplant sowie die Festsetzung von Retentionsdä-

chern und Dachbegrünung.  

Im Blockinnenbereich des Gewerbegebietes soll als begrünte Aufenthaltsfläche ein sogenann-

ter „Quartierspark“ geschaffen werden. Hierzu soll eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt werden. Darüber hinaus werden drei Flä-

chen zum Baumerhalt festgesetzt und es sind Festsetzungen zur Pflanzung von mindestens 100 

Bäumen vorgesehen, wovon die Hälfte innerhalb des „Quartiersparks“ zu pflanzen ist.  
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Zudem ist die Festsetzung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen, auf der die Anlage eines mindestens 

530 m² Fläche umfassenden Sandtrockenrasens festgesetzt wird. Im Weiteren ist eine Festset-

zung zur lokalen Niederschlagsbewirtschaftung in den Baugebieten vorgesehen. Hinzu kommt 

eine Festsetzung zum Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie eine Ein-

schränkung der Zulässigkeit von Werbeanlagen. 

Zusätzlich beinhaltet der Bebauungsplan die Festsetzung eines Teils der Straßenverkehrsfläche 

der Gustav-Meyer-Allee, inklusive der Festsetzung der bereits bestehenden südlichen Straßen-

begrenzungslinie. Die Eingriffe, die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans vorbereitet 

werden, sind auf der gewidmeten Straßenverkehrsfläche Gustav-Meyer-Allee (Bestand) bereits 

zulässig, ein Ausgleich ist gemäß § 1a Abs. 3 Satz BauGB nicht erforderlich. Die Fläche bleibt 

daher in der Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung (EAB) unberücksichtigt. Daher wird im Folgen-

den zwischen den Bezeichnungen "Plangebiet" (Gewerbegebiet und Verkehrsfläche) und "Ge-

werbegebiet" (bestehend aus sechs Teilflächen, GE 1 bis 6) unterschieden. 

Grundlage für die in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung getroffenen Annahmen zur Planungs-

situation sind die Flächenbilanz zum Bebauungsplan III-233-1 (Stand: 28.10.2024) und die Fest-

setzungen des Bebauungsplanentwurfes vom 19.11.2024. 

Tab. 1: Flächenbilanz zum Bebauungsplan III-233-1 (Stand: 28.10.2024) 

Geplante Nutzungen nach B-Plan III-233-1 

Art der Nutzung Teilfläche 

 

[m²] 

Berücksichtigte 

Fläche 

[m²] 

Gesamt 

 

[m²] 

Baugebiete  64.986 64.986 

Gewerbegebiet  64.986 64.986 

GE 1 10.245   

GE 2 2.986   

GE 3 10. 603   

GE 4 12.362   

GE 5 18.105   

GE 6 10.686   

Öffentliche Verkehrsflächen  0 3.678 

Straßenverkehrsfläche Gustav-Meyer-Allee  0 3.678 

Plangebiet gesamt  64.986 68.664 
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2.2 Fachplanerische und fachgesetzliche Rahmenbedingungen 

2.2.1 Verbindliche Bauleitplanung, Baurechte 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Geltungsbereichs des am 6. Juni 2006 festgesetz-

ten Bebauungsplans III-233 (GVBl. S. 585). Dieser Bebauungsplan setzt für die nunmehr erneut 

zu überplanenden Flächen zwei Gewerbegebiete (GE 1 und 2) fest.  

 

Abb. 1: Ausschnitt aus der Abzeichnung des Bebauungsplanes III-233, Festgesetzt am 6. Juni 2006 (GVBl. 

S. 585) 

 

Innerhalb des GE 1 wird die seit den späten 1980er Jahren bestehende Bebauung des ehema-

ligen Produktionsgebäudes der Firma Nixdorf ("Nixdorf-Gebäude") durch eine exakte Baukör-

perausweisung planungsrechtlich gesichert. Dies gilt auch für die Festsetzung von Garagen 

und Tiefgaragen, die sich exakt auf die Bestandssituation bezieht. Die zeichnerisch festgesetzte 

GRZ für die Summe aller zulässigen Haupt- und Nebenanlagen beträgt 0,71.  

Die weitgehend brachliegenden Flächen im Übergangsbereich der Stellplatzanlagen zum 

westlich angrenzenden Grundstück Gustav-Meyer-Allee 25 werden als Gewerbegebiet GE 2 

festgesetzt. Hier ist unter Berücksichtigung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Ge-

schossflächenzahl (GFZ) von 1,0 eine bis zu zweigeschossige Bebauung zulässig. Die GRZ für die 

Summe aller zulässigen Haupt- und Nebenanlagen beträgt 0,60. 

Weiterhin setzt der Bebauungsplan III-233 für den nunmehr erneut überplanten Bereich entlang 

der Gustav-Meyer-Allee sowie in Richtung des östlich und südöstlich angrenzenden Mischge-

biets einen 5 bzw. 8 m breiten Pflanzstreifen fest, in dem die vorhandenen Bäume, Sträucher 

und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten sowie bei Abgang nachzupflanzen sind.  
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Für die östlich und südöstlich an das Gewerbegebiet GE 1 angrenzenden Grundstücke entlang 

der Brunnenstraße und der Voltastraße, die bereits durch Büro- und Wohngebäude bebaut 

sind, setzt der Bebauungsplan ein Mischgebiet mit einer Baukörperausweisung fest. Auf der 

südlich an das Plangebiet des Bebauungsplans III-233-1 angrenzenden Teilfläche des Flurstücks 

166 (Voltastraße 3/5) wird das bereits bestehende siebengeschossige Gebäude mit einem Luft-

geschoss im Bereich der Durchfahrt sowie einer hier verlaufenden und mit einem Geh- und 

Fahrrecht zu belastenden Fläche planungsrechtlich gesichert. 

Die Gustav-Meyer-Allee sowie die Brunnenstraße und die Voltastraße setzt der Bebauungsplan 

III-233 jeweils bis zur Straßenmitte der an die Baugebiete angrenzenden Bereiche als Straßen-

verkehrsflächen fest. 

Für Eingriffe in die nicht geschützten Bestandteile des Naturhaushalts sowie die Erholungsfunk-

tion und das Landschaftsbild ist ein Ausgleich gemäß § 1a Abs. 3 Satz BauGB nicht erforderlich 

soweit sie bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Die fol-

gende Tabelle stellt das Verhältnis zwischen den bestehenden und den geplanten Baurechten 

dar. Da das im Bebauungsplan III-233-1 geplante GE 1 das bestehende GE 2 (B-Plan III-233) und 

Teile des bestehenden GE 1 (B-Plan III-233) überplant, wurde hier für die Berechnung der im 

Bestand maximal zulässigen Bebauung (mit Haupt- und Nebenanlagen), unter Berücksichti-

gung der Flächenverhältnisse, eine durchschnittliche GRZ berechnet. 

Tab. 2: Verhältnis der bestehenden (B-Plan III-233) zu den geplanten (B-Plan III-233-1) Baurechten 

Bezeichnung
Fläche 

[m²]
Fläche 

[m²]
Anteil
[GRZ]

Fläche 
[m²]

Anteil
[GRZ]

Fläche 
[m²] D

if
fe

re
n

z
 g

e
p

l.
-

b
e

s
t.

 B
a

u
re

c
h

t 
[G

R
Z

]

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
 

d
e

s
 B

a
u

R
 [

%
]

GE 1 10 245.0 6 864.2 0.67 9 711.0 0.95 2 846.9 0.28 29%

GE 2 2 986.0 2 120.1 0.71 2 979.0 1.00 858.9 0.29 29%

GE 3 10 603.0 7 528.1 0.71 9 950.0 0.94 2 421.9 0.23 24%

GE 4 12 362.0 8 777.0 0.71 11 514.0 0.93 2 737.0 0.22 24%

GE 5 18 105.0 12 854.6 0.71 13 976.0 0.77 1 121.5 0.06 8%

GE 6 10 686.0 7 587.1 0.71 10 463.0 0.98 2 875.9 0.27 28%

Summe 64 987.0 45 731.0 0.70 58 593.0 0.90 12 862.0 0.20 22.0%

Geplantes Baugebiet
(B-Plan III-233-1)

bestehendes 
Baurecht

(B-Plan III-233)

geplantes 
Baurecht 

(B-Plan III-233-1)

Veränderung des 
Baurechts 

(zulässig / geplant)

 

2.2.2 Flächennutzungsplan 

Der FNP Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt 

geändert am 5. Januar 2024 (ABl. S. 5) stellt den Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche 

dar. Der nordwestlichste Bereich des Plangebiets ist als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Parkanlage“ dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine Grünverbindung in symbolischer 

Breite, die den Volkspark Humboldthain entlang der Scheringstraße mit dem Park auf dem bzw. 

am Nordbahnhof verbindet. 
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Das gesamte Plangebiet befindet sich im Vorranggebiet Luftreinhaltung; damit soll eine Ein-

schränkung von Emissionen der Verursachergruppen Hausbrand und Industrie erreicht werden, 

die im Rahmen des Bebauungsplans III-233-1 mit einer entsprechenden textlichen Festsetzung 

näher bestimmt wird. Neben dem geplanten Geltungsbereich sind auch alle direkt an den 

Geltungsbereich angrenzenden Blockflächen im FNP als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

 

2.2.3 Berliner Landschaftsprogramm (LaPro) 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm in der Fassung der Bekannt-

machung vom 08. Juni 2016 (ABl. Nr. 24 vom 17.06.2016 S. 1314) ist ein strategisches, gesamt-

städtisches Instrument der Planung für eine integrative Umweltvorsorge. Zusammen mit dem 

Flächennutzungsplan (FNP) stellt das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzpro-

gramm eine auf qualitative Ziele und Anforderungen bezogene Ergänzung der vorbereitenden 

Bauleitplanung dar und bildet die Grundlage der künftigen Stadtentwicklung. Ziel ist es, ökolo-

gische Belange auf gesamtstädtischer Ebene in den Städtebau mit einzubeziehen und unter 

Beachtung der natürlichen Gegebenheiten und der Umwelterfordernisse eine zukunftsorien-

tierte Entwicklung der Stadt zu sichern.  

Das Kartenwerk des Landschaftsprogramms setzt sich aus vier aufeinander abgestimmten Teil-

plänen sowie der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption zusammen:  

In dem Programmplan Naturhaushalt / Umweltschutz wird das Plangebiet als Industrie und Ge-

werbegebiet mit Schwerpunkt Anpassung an den Klimawandel dargestellt. Entwicklungsziele 

sind dementsprechend:  

• Der Schutz angrenzender Gebiete vor Immissionen und  

• die Förderung emissionsarmer Technologien, 

• die Förderung flächensparender Bauweise und die besondere Berücksichtigung des Bo-

den- und Grundwasserschutz. 

• Eine Begrünung von Dach- und Wandflächen, der Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäu-

men und die Sicherung einer nachhaltigen Pflege sowie 

• die Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung. 

Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet innerhalb der Vorsorgegebiete Luftreinhaltung 

und Klima. Im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung gelten die Anforderungen: 

• Der Emissionsminderung und  

• des Erhalts von Freiflächen sowie eine Erhöhung des Vegetationsanteils. 

Im Vorsorgegebiet Klima gelten für das Plangebiet folgende Anforderungen: 

• Der Erhalt und die Vernetzung klimatisch wirksamer Freiräume,  

• die Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, eine Vermeidung von Austausch-

barrieren gegenüber den bebauten Randbereichen, 

• der Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäumen und die Sicherung einer nachhaltigen Pflege, 

• die Verbesserung der lufthygienischen Situation und die Vermeidung bzw. der Ausgleich 

von Bodenversiegelung. 

Der Programmplan Biotop- und Artenschutz stellt das Plangebiet als Teil des Innenstadtberei-

ches dar. Hier sind folgende Entwicklungsziele zu berücksichtigen: 
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• Der Erhalt von Freiflächen und die Beseitigung unnötiger Bodenversiegelungen in Straßen-

räumen, Höfen und Grünanlagen, 

• die Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna, 

• die Kompensation von baulichen Verdichtungen, 

• die Verwendung und der Erhalt stadttypischer Pflanzen bei der Grüngestaltung sowie eine 

langfristige Bestandssicherung typischer urbaner Arten sowie die Förderung der allgemei-

nen Ziele der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“. 

Der Programmplan Landschaftsbild stellt ebenfalls den Innenstadtbereich dar, für den in Hin-

blick auf das Landschaftsbild folgende Entwicklungsziele zu beachten sind: 

• Der Erhalt und die Entwicklung begrünter Straßenräume, die Wiederherstellung von Alleen, 

Promenaden, Stadtplätzen und Vorgärten, 

• Baumpflanzungen zur Betonung besonderer städtischer Situationen, die Begrünung von 

Höfen, Wänden und Dächern und die Betonung landschaftsbildprägender Elemente bei 

der Gestaltung von Freiflächen sowie 

• die Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung. 

Im Programmplan Erholung und Freiraumnutzung ist das Plangebiet als sonstige Fläche außer-

halb von Wohnquartieren gekennzeichnet, für die folgende Entwicklungsziele zu berücksichti-

gen sind: 

• Die Erschließung von Freiflächen und Erholungspotentialen, 

• die Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung sowie die Entwicklung und Qua-

lifizierung kleiner, quartiersbezogener Grün- und Freiflächen, 

• die Entwicklung von Wegeverbindungen, 

• Schutzpflanzungen bei angrenzender Wohn- und Erholungsnutzung, 

• Dach- und Fassadenbegrünung sowie Baumpflanzungen auf geeigneten Flächen. 

In der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) sind Suchräume für den Ausgleich von 

Eingriffen in Natur und Landschaft dargestellt. Das Plangebiet befindet sich größtenteils im Be-

reich des Suchraumes der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Freiraumachse, ohne als priori-

täre Fläche gekennzeichnet zu sein. Für die Freiraumachsen sind in der GAK folgende Maßnah-

men benannt: 

• Uferbereiche mit gewässernahen Grün- und Freiflächen vernetzen, 

• Land-Wasser-Übergänge naturnah formen, 

• naturräumliche Zusammenhänge wiederherstellen und die Barrierewirkung von Straßen 

und Bahnflächen mildern sowie den Biotopverbund und die Biotopvernetzung stärken. 
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2.2.4 Gesetzliche Vorgaben des Naturschutzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 

durch den Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) definiert in § 1 die Ziele 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die übergeordneten Ziele des Naturschutzes 

sind darauf ausgerichtet, Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, 

soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 

• die biologische Vielfalt, 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-

fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie  

• der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind (§ 1 BNatSchG). 

Die §§ 14 bis 19 BNatSchG behandeln die Vorschriften zur Eingriffsregelung. Eingriffe in Natur 

und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Verän-

derungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 

welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-

heblich beeinträchtigen können. Das Verhältnis zum Baurecht regelt der § 18 BNatSchG. Ge-

genüber der Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht gibt es zur Anwendung der Eingriffsrege-

lung in der Bauleitplanung Unterschiede.  

Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Ein-

griffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den 

Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden. Ein unmittelbarer räumlicher 

und zeitlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist nicht erforderlich, sofern die 

Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumord-

nung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege gewährleistet ist. Die Vermeidung 

und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 

der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind in der Abwägung (nach § 1 Abs. 

7 BauGB) zu berücksichtigen.  

Gesetzliche Grundlagen zum Artenschutz 

Das nationale Artenschutzrecht unterscheidet zwischen den Bereichen des allgemeinen und 

des besonderen Artenschutzrechts. Das allgemeine Artenschutzrecht sieht den Schutz sämtli-

cher wild lebender Tiere und Pflanzen vor und entfaltet für Planungs- und Zulassungsverfahren 

keine Bedeutung. Der besondere Artenschutz beinhaltet auch die Umsetzung der europa-

rechtlichen Vorgaben der FFH- sowie der Vogelschutz-Richtlinie und ist insbesondere in den §§ 

44 bis 47 BNatSchG geregelt. Welche Tier- und Pflanzenarten einem besonderen bzw. strengen 

Schutz unterliegen, ist in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG geregelt. 

Für die besonders und die streng geschützten Arten gelten die Vorschriften zum Artenschutz 

des § 44 BNatSchG. Im Rahmen der Zulassung von Vorhaben sind die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände und Ausnahmeregelungen in § 44 und § 45 BNatSchG zu berücksichtigen. 

Für Bauleitpläne gelten spezifische Vorgaben für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 

(§ 44 BNatSchG). Für die europarechtlich geschützten Arten nach Anhang IV FFH-RL und 
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sämtliche europäischen Vogelarten ist eine artenschutzrechtliche Prüfung zu erstellen. Für alle 

weiteren besonders und streng geschützten Arten liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG bei Hand-

lungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote vor, wenn es sich um nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare 

Eingriffe oder Eingriffe bei Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, handelt. 

Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO Bln) 

Gemäß § 2 BaumSchVO sind alle Laubbäume, die Waldkiefer als einzige Nadelbaumart sowie 

die Obstbaumarten Walnuss und Türkischer Baumhasel jeweils mit einem Stammumfang ab 80 

cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden, geschützt. Mehrstämmige Bäume 

sind geschützt, wenn einer der Stämme einen Mindestumfang von 50 cm aufweist. Ebenfalls 

geschützt sind, unabhängig von ihrem Stammumfang, Ersatzpflanzungen im Sinne des § 6 

BaumSchVO Bln oder auf Grund eines Bebauungsplanes oder der Darstellungen eines Land-

schaftsplanes zu erhaltenden Bäumen. 

Wegen ihrer Bedeutung für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes be-

stimmt die Baumschutzverordnung, dass die gemäß § 2 BaumSchVO geschützten Bäume er-

halten und gepflegt werden müssen. Nach § 4 BaumSchVO ist es verboten, geschützte Bäume 

ohne die nach § 5 erforderliche Genehmigung zu beseitigen, zu beschädigen oder auf sons-

tige Weise in ihrem Weiterbestand zu beeinträchtigen. 
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3. Bewertungsmethodik 

Der Bebauungsplan III-233-1 bereitet Eingriffe im Sinne von § 18 Abs. 1 BNatSchG vor. Zur Bilan-

zierung der Eingriffe wird der aktualisierte „Berliner Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung 

von Eingriffen“ angewandt (SENMVKU 2023).  

Mit diesem Verfahren werden die verschiedenen Wertträger der Bestandteile der Abiotik 

(Schutzgüter Boden, Wasser und Klima), der Biotik (Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Biotopver-

bund) sowie der Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung über ein Punktwertverfahren be-

wertet. Die Wertpunkte (WP) werden je 1.000 m² Fläche gleicher Beeinträchtigungsintensität 

ermittelt. Die Bewertung wird für alle Wertträger sowohl für den Zustand vor dem Eingriff als 

auch für den prognostizierten Zustand nach dem Eingriff und die vorgesehenen Kompensati-

onsmaßnahmen durchgeführt und gegenübergestellt. Durch den Vergleich kann eine Wertdif-

ferenz ermittelt werden, welche im Eingriffsfall den Wertverlust ausdrückt. Vorhandene Vorbe-

lastungen werden bei der Bilanzierung des Eingriffs berücksichtigt. 

Im Folgenden werden die Wertträger und ihr allgemeiner Bewertungsrahmen erläutert. 

 

3.1 Boden 

Das Schutzgut Boden wird anhand des Wertträgers „natürliche Funktion des Bodens und Ar-

chivfunktion für die Naturgeschichte“ bewertet (SENMVKU 2023). Mit dem Wertträger wird die 

Bodenfunktion zusammenfassend betrachtet.  

Dazu werden folgende Bodenfunktionen gemäß § 2 Abs. 2 BBodSchG als Bewertungsgrund-

lage herangezogen: 

• Die Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften ist die Fähig-

keit des Bodens, eine bestimmte Flora zu ermöglichen. 

• Die Ertragsfunktion für Kulturpflanzen stellt die Fähigkeit der Böden für die Eignung zur 

landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Produktion dar. 

• Die Puffer- und Filterfunktion beschreibt die Fähigkeit, Nähr- oder Schadstoffe zu binden 

oder zu neutralisieren. Diese Funktion ist sowohl für die Trinkwassergewinnung im Stadt-

gebiet bedeutend als auch von Relevanz für den Klimaschutz in der Funktion des Bo-

dens als Kohlenstoffspeicher. 

• Die Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt wird anhand der Austauschfähigkeit des 

Bodenwassers eingestuft. Sie wird besonders hoch bewertet bei Böden, die viel Wasser 

speichern können und gleichzeitig nicht absorbierbare Stoffe (z.B. Nitrat) im Boden zu-

rückhalten können. Ausgenommen sind die sogenannten Ausschlussböden, die auf-

grund realer oder potentieller stofflicher Belastungen in ihrer Regelungsfunktion für den 

Wasserhaushalt eingeschränkt sind. 

• Die Archivfunktion für die Naturgeschichte ist abhängig von unveränderten Standortei-

genschaften. Da ein Eingriff in den Boden eine irreversible Zerstörung dieser Funktion 

bedeutet, wird ihr eine hohe Schutzpriorität zugewiesen. 

 (SENMVKU 2023) 
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Der Bewertungsrahmen für den Wertträger im Bestand liegt zwischen Böden mit einer sehr ho-

hen Bedeutung für die ‚Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften‘ 

und die ‚Archivfunktion für die Naturgeschichte‘, die mit 21 Punkten und voll versiegelten Flä-

chen, die mit 0 Punkten bewertet werden. Darüber hinaus gibt es sogenannte Ausschlussböden 

(z.B. ehemalige Rieselfelder) mit schützenswerten Bodenfunktionen, das heißt unversiegelt, 

diese werden mit 4 Punkten bewertet. 

Da sich die Bewertung der Schutzwürdigkeit der Böden jeweils nur auf unversiegelte Böden 

bezieht, besteht ein gesonderter Bewertungsrahmen für teilversiegelte Flächen. Dabei liegt die 

Annahme zugrunde, dass sich unter der Befestigung und dem damit verbundenen Aufbau ge-

wachsener Boden anschließt. Daher werden „befestigte, jedoch teilweise offene Flächen mit 

einem Oberbodenanteil wie Rasengittersteine oder Schotterrasen“ als Flächen mit geringer 

Bedeutung mit 2 Punkten bewertet. „Befestigte Flächen mit relevantem Fugenanteil“ sowie 

wassergebundene Wegedecken oder Schotterflächen werden mit 1 Punkt bewertet. 

Für die Planungssituation ist in der Regel keine vergleichbare Bewertung wie im Bestand mög-

lich, da meist noch keine genaue Darstellung in Form von Entwurfsplanungen vorliegt. Entspre-

chend kann auch nur eine grobe Abschätzung entsprechend der festgesetzten Nutzung vor-

genommen werden, wobei die Bewertung des Planfalls jedoch niemals losgelöst von der Be-

standssituation vorzunehmen ist. So ist zum Beispiel eine im Bestand bereits hoch bewertete 

Fläche, bei einer Sicherung (z.B. als Maßnahmenfläche) nicht mehr oder weniger hoch als im 

Bestand zu werten auch wenn der im Leitfaden vorgeschlagene Bewertungsrahmen eine an-

dere Bewertung vorschlägt. Bei der Entsiegelung von Flächen kann grundsätzlich davon aus-

gegangen werden, dass durch Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfunktionen im Regel-

fall Bodenfunktionen mit mittlerer Einstufung hergestellt werden können. Aber auch auf Flächen 

mit geringer Schutzwürdigkeit kann die Planungssituation ggf. höher als die Bestandssituation 

bewertet werden, wenn davon auszugehen ist, dass durch Maßnahmen die Bodenfunktion 

verbessert wird (SENMVKU 2023). Flächen, die durch eine Festsetzung in ihrem Bestand gesichert 

und erhalten werden, sind genauso wie im Bestand entsprechend der Bodenschutzkategorie 

zu bewerten.  

Versickerungsanlagen sind, sofern sie technische Bauten darstellen, bauplanungsrechtlich An-

lagen für die Niederschlagsbeseitigung und damit Nebenanlagen. Sie sind dann mit der Einstu-

fung „nicht vorhanden“ mit 0 Punkten zu bewerten. Ausnahmen bilden Flächenversickerungen 

und Mulden, diese sind als unversiegelte, offene Böden entsprechend zu bewerten. Rigolen 

sind, sofern sie mit natürlichem Boden überdeckt sind, mit 2 Wertpunkten zu bewerten (SEN-

MVKU 2023). 
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3.2 Wasser 

Der Wert des Schutzgutes Wasser wird mit Hilfe folgender Wertträger bestimmt: 

- Naturnähe des Wasserhaushalts und 

- Gewässerbelastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss. 

Naturnähe des Wasserhaushalts 

Mit diesem Wertträger wird die Natürlichkeit des Wasserhaushaltes bewertet. Ziel ist der Erhalt 

eines Wasserhaushaltes, der möglichst wenig von naturnahen Verhältnissen abweicht. Im Ber-

liner Raum verdunsten unter natürlichen Verhältnissen etwa 60 - 70 % des Niederschlags. Nur 

ein sehr geringer Teil des Niederschlags gelangt von unbebauten, naturnahen Flächen über 

Oberflächenabfluss in die Vorfluter. Werden die Oberflächeneigenschaften z.B. durch Versie-

gelung verändert, verändert sich ebenfalls das Verhältnis von Verdunstung, Versickerung und 

Oberflächenabfluss zueinander (meist zu Gunsten des Oberflächenabflusses). Es kommt zu ei-

ner Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushalts. Allerdings weisen auch natürliche Flä-

chen je nach Vegetationsbestockung unterschiedliches Verhalten auf. 

Für den Bewertungsrahmen entscheidend ist daher die Oberflächenstruktur bzw. der Biotoptyp. 

Die höchste Bedeutung haben Flächen, die naturnahen Verhältnissen nahekommen und im 

Wesentlichen unbebaut und mit verdunstungsfördernder Vegetation bestanden sind (Wald 

und gehölzbestandene Bereiche, Feuchtgebiete), diese werden mit 10 Punkten bewertet. 

Künstliche Oberflächenveränderungen führen zu einer Beeinträchtigung des natürlichen Was-

serhaushaltes in verschiedenen Abstufungen. Die Methode führt gängige Oberflächen und die 

Einstufung der Naturnähe ihres Wasserhaushalts auf. Vollversiegelte Flächen (Asphalt, fugenlo-

ser Beton) sowie Dächer ohne Retentionswirkung werden mit 0 Punkten bewertet. 

Weiterhin sieht der Leitfaden (SENMVKU 2023) einen Zuschlag für die Niederschlagswasserbe-

wirtschaftung vor, der sowohl im Bestand wie auch in der Bewertung der Planungssituation ver-

geben werden kann. Die Zuschläge sind in drei Einstufungen zu unterscheiden, die im Wesent-

lichen von der Förderung eines naturnahen Wasserhaushalts durch die Art der Bewirtschaftung 

abhängig sind. Der höchste Zuschlag mit 3 Wertpunkten wird für verdunstungsfördernde Maß-

nahmen (z.B. Bewässerung mit Regenwasser) vergeben, Flächenversickerung bzw. eine Versi-

ckerung über Mulden erhalten einen Zuschlag von 2 Wertpunkten. Erfolgt die Versickerung 

hauptsächlich über unterirdische Bauwerke (z.B. Rigolen) kann ein Zuschlag von 1 Wertpunkt 

vergeben werden.  

Wird zum Beispiel das Niederschlagswasser von den Dachflächen in eine Mulde geleitet, um 

dort versickert zu werden, wird für die angeschlossene Dachfläche ein Zuschlag von 2 Punkten 

je 1.000 m² Fläche angerechnet. Gleiches gilt auch für nicht angeschlossene versiegelte oder 

teilversiegelte Flächen welche an den Seiten entwässern, wo das Wasser dann flächig versi-

ckert. Die Zuschläge sind nur für Flächen mit beeinträchtigtem Wasserhaushalt (Bewertungs-

rahmen „nicht vorhanden“ = 0 WP bis „hoch-mittel“ = 6 WP) zu vergeben. Für alle Zuschläge 

gilt, dass die Gesamtpunktzahl der bewerteten Fläche die maximale Punktzahl von 10 Wert-

punkten nicht überschreiten darf. 

 



Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Bebauungsplanverfahren III-233-1 �Quartier Am Humboldthain� 

 

 

21. November 2024 PLANUNGSGRUPPE CASSENS + SIEWERT 

Seite 13 

Gewässerbelastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss 

Der Wertträger „Gewässerbelastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss“ 

schätzt das stoffliche Belastungspotential durch die Einleitung von Niederschlagswasser in 

Oberflächengewässer ab. Das stoffliche Belastungspotential wird durch die angeschlossene 

abflusswirksame Fläche, die Kanalisationsart und die Ordnung des Gewässers, in das eingelei-

tet wird, ermittelt. Ist im Falle einer Einleitung in eine Trennkanalisation oder der Direkteinleitung 

in die Vorflut eine wirksame Reinigung des Abflusswassers vorgesehen, kann die angeschlos-

sene Fläche um 50 Prozent reduziert werden. Gleiches gilt für Flächen, die einen Abflussbeiwert 

von < 0,5 haben. Flächen, die keinen externen Abfluss verursachen, weil sie zum Beispiel an 

eine grundstücksinterne Versickerungsanlage angeschlossen sind, tragen nicht zur Gewässer-

belastung bei. 

Die gesamte Vorhabenfläche ist zu berücksichtigen und am Ende einer Wertstufe zuzuordnen. 

Bei größeren Plangebieten mit sehr unterschiedlichen Bauabschnitten und Baugebieten oder 

unterschiedlichen Einzugsgebieten kann auch eine Einteilung in Teilgebiete vorgenommen 

werden. Es ist jedoch zu beachten, dass für die Bewertung des Bestandes und der Planung stets 

die gleichen Gebiete betrachtet werden. 

Der Bewertungsrahmen für den Wertträger liegt zwischen einer geringen Gewässerbelastung 

durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss (6 WP), bei weniger als 10 % Anschlussflä-

che an eine Mischkanalisation oder eine Regenwasserkanalisation, die in ein Gewässer 1. Ord-

nung entwässert. Liegt das Gebiet in dem Einzugsbereich einer Trennkanalisation, die in ein 

Gewässer 2. Ordnung einleitet, ist auch schon bei einem Anteil von weniger als 10 % ange-

schlossener Fläche von einer mittleren Gewässerbelastung auszugehen. Die höchste zu errei-

chende Wertstufe für diese Flächen liegt entsprechend bei 4 Wertpunkten pro 1.000 m².  

Von einer sehr hohen Belastung (0 WP) ist bei einer Anschlussfläche von mehr als 60 % bzw. bei 

einer Anschlussfläche von mehr als 30 %, wenn die Fläche an eine Regenwasserkanalisation 

angeschlossen ist, welche in ein Gewässer 2. Ordnung entwässert, auszugehen. 

 

3.3 Klima 

Der Wert des Schutzgutes Klima wird anhand zwei Wertträger 

- Luftaustausch und 

- Stadtklimatische Funktion, 

ermittelt. 

Luftaustausch 

Strukturen, die den Luftaustausch ermöglichen und Kaltluft an die Siedlungsbereiche heranfüh-

ren, sind das zentrale Bindeglied zwischen Ausgleichsräumen und Belastungsräumen. Generell 

eignen sich für den Transport von Kaltluft Bereiche mit geringem Überbauungsgrad, einem ho-

hen Grünflächenanteil und möglichst linearer Ausrichtung auf Wirkungsräume. Kaltluft kann je-

doch auch in Einzelfällen über Siedlungsbereichen mit geringer Baudichte, niedrigen Bauhö-

hen und/oder einem hohen Grünanteil weitergeleitet werden. 
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Erfolgt die Kaltluftströmung nicht flächig, sondern innerhalb räumlich begrenzter Bereiche, 

spricht man von Kaltluftleitbahnen. Neben übergeordneten Luftaustauschprozessen, die Kalt-

luftmassen über weite Strecken transportieren, gibt es lokale Luftaustauschbereiche. Diese ha-

ben eher geringe Reichweiten und führen zu Entlastungen in direkt angrenzenden Siedlungen. 

Die Strömungsprozesse sind abhängig von der Bebauung und dem Baumbestand. Diese Ef-

fekte können über einen Porositätsansatz berücksichtigt werden. Bei einer lockeren Bebauung 

sind die Porosität und die Windgeschwindigkeit eher hoch. Bei einer dichten Bebauung ist die 

Porosität klein und auch die Windgeschwindigkeit entsprechend gering.  

Der Bewertungsrahmen sieht bei Flächen mit einer sehr hohen Bedeutung für den Wertträger 

„Luftaustausch“ die höchste Bewertung mit 10 Wertpunkten vor. Dabei handelt es sich um 

Grünflächen mit sehr hohem und hohem Kaltluftvolumenstrom (> 90 m³/s). Die geringste Be-

wertung mit 0 Punkten erhalten Flächen, auf denen kein oder nur ein geringer Kaltluftvolumen-

strom (< 20 m³/s) vorhanden ist. Darüber hinaus unterscheidet der Bewertungsrahmen zwischen 

Grünflächen (Ausgleichsräume) und Siedlungsräumen (Belastungsräume). Siedlungsräume 

können maximal eine mittlere Bewertung von 4 Wertpunkten pro 1.000 m² Fläche erhalten. 

Weiterhin kann sowohl im Bestand als auch in der Planung ein Zuschlag für große Porosität von 

2 Wertpunkten vergeben werden.  

Einen weiteren Zuschlag sieht der Leitfaden (SENMVKU 2023) im Planfall vor, wenn ein dauer-

hafter Abriss von Hochbauten geplant ist, die im Bestand Barrieren für den Luftaustausch dar-

stellen. Für den Rückbau von Gebäuden bis 8 m wird ein Zuschlag von 4 Punkten vergeben, für 

den Rückbau von Gebäuden > 8 m ein Zuschlag von 6 Punkten. Der Zuschlag kann nur ange-

rechnet werden, wenn der Luftaustausch in der Bestandssituation mittel bis sehr gering bewer-

tet wird.  

Stadtklimatische Funktion 

Als wesentliches Kriterium zur Beurteilung der stadtklimatischen Funktion wird die thermische 

Belastungssituation, die von einer bestimmten Fläche ausgehen kann, herangezogen. Oberflä-

chen verhalten sich entsprechend ihrer Beschaffenheit unter Sonneneinstrahlung unterschied-

lich und können sich entweder belastend oder entlastend auf die thermische Situation auswir-

ken. Daher verwendet der Wertträger „Stadtklimatische Funktion“ als Kriterium die Realnutzung, 

die sich entweder belastend oder entlastend auf die thermische Situation auswirkt. Durch ge-

zielte Maßnahmen wie eine Überschirmung mit Bäumen sowie Dach- und Fassadenbegrünung 

kann die thermische Situation zusätzlich positiv beeinflusst werden. 

Der Bewertungsrahmen liegt zwischen klimatisch stark entlastend wirkenden Strukturen, wie Ge-

hölzbeständen (> 2 m), Wasserflächen oder Röhricht, die mit 10 Punkten bewertet werden und 

klimatisch belastend wirkenden Strukturen (versiegelte und bebaute Flächen ohne nennens-

werten Vegetationsanteil), die mit 0 Punkten bewertet werden.  

Zusätzlich können 1 bis 3 Wertpunkte Aufschlag für eine Überschirmung mit Bäumen oder be-

grünte Fassaden vergeben werden. 

Ein weiterer Zuschlag von 2 bis 4 Wertpunkten kann im Planfall für den Hochbauabriss (bei 

gleichzeitigem Freihalten der Flächen) vergeben werden.  
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3.4 Tiere und Pflanzen 

Der Wert der Schutzgüter Tiere und Pflanzen wird anhand der Wertträger 

- Biotoptypen, 

- national geschützte Arten und 

- Biotopverbund 

ermittelt. 

Biotoptypen 

Flächige Biotope 

Gemäß dem „Berliner Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ (SENMVKU 2023) 

wird die Bewertung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen über eine Bewertung der Lebensräume 

(Biotope) durchgeführt. Der Wert eines Biotops wird hierbei über einen sogenannten Grund- 

bzw. Situationswert sowie einen sogenannten Risikowert ermittelt.  

Für die Beschreibung des Grundwertes werden folgende Wertträger zu Grunde gelegt: 

- Hemerobie (Maß für den menschlichen Einfluss), 

- Vorkommen gefährdeter Arten (Pflanzen und Tiere), 

- Seltenheit bzw. Gefährdung des Biotoptyps und 

- Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten. 

Der Risikowert ergänzt die Bewertung der Biotoptypen mit zwei weiteren Kriterien, um eine Be-

wertung des Risikos, das mit einer Wiederherstellung zerstörter Biotope verbunden ist: 

- Dauer der Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft des Biotoptyps und  

- Wiederherstellbarkeit der abiotischen Standortbedingungen. 

Ob zu dem Grund- bzw. Situationswert der Risikowert auf den Biotopwert angerechnet wird, ist 

davon abhängig, ob es sich bei den Flächen um Eingriffsflächen handelt oder nicht. Flächen, 

die nur für landschaftspflegerische Maßnahmen vorgesehen sind, werden nur mit dem Grund- 

bzw. Situationswert bewertet, solange diese nicht vorher anlagen- oder baubedingt in An-

spruch genommen werden. 

Der Grund- und der Risikowert der einzelnen Biotoptypen ist in der Anlage 1 des Leitfadens 

(SENMVKU 2023) aufgeführt. Sofern die tatsächliche Ausprägung des Biotoptypen jedoch vom 

Grundwert abweicht, kann auch der Situationswert des Biotoptypen ermittelt werden, welches 

allerdings einen höheren Kartieraufwand erfordert.  

Abweichend von der Einstufung der Biotopwertliste in Anlage 1 des Leitfadens wird entspre-

chend der Methodik (SENMVKU 2023) für die Bewertung der Dachbegrünung zwischen drei Ty-

pen der Dachbegrünung (extensiv mit Substratdicke < 15 cm, extensiv mit Substratdicke ab 15 

cm und intensive Dachbegrünung) unterschieden. Dadurch wird ermöglicht, Dachbegrünun-

gen mit einer hohen biotischen Ausstattung besser hinsichtlich ihrer Wertigkeit für das Schutzgut 

Pflanzen und Tiere bewerten zu können.  

Die Bewertung ist vor allem von der Substratstärke und der Nutzungsform abhängig. Geringe 

Substratstärken bieten nur wenigen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum 

und/oder sind für Tiere nur zu bestimmten Zeiten attraktiv. Extensiv begrünte Dächer mit einer 

Substratstärke unter 15 cm werden daher mit einem Grundwert von 3 Wertpunkten je 1.000 m² 
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Fläche bewertet. Mit zunehmender Substratstärke können grundlegende Bodenfunktionen auf 

den Dachflächen wahrgenommen werden, wie beispielsweise für den Wasser- und Nährstoff-

haushalt. Dies bewirkt eine Verbesserung der Standortbedingungen, so dass sich angepasste 

und vielfältige Lebensgemeinschaften auch dauerhaft etablieren können. Extensiv begrünte 

Dächer mit einer Substratstärke von über 15 cm haben somit eine höhere Bedeutung für ge-

fährdete Arten und die Artenvielfalt und werden daher mit 6 Wertpunkten im Grundwert be-

wertet. 

Durch die stetige Beeinflussung und Lenkung der Artengemeinschaften durch Nutzung und 

Pflege (intensive Dachbegrünung) werden jedoch die Lebensraumpotenziale der Flächen in 

der Regel nicht ausgeschöpft. Die intensive Dachbegrünung wird daher ebenfalls nur mit ei-

nem Grundwert von 3 Wertpunkten belegt.  

Zusätzlich zum Grundwert können Zuschläge für Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturdiversität 

der Dachbegrünung im Planfall von 1 – 2 Wertpunkten vergeben werden sowie ein Zuschlag 

für die Diversität der Aufbauhöhe von 2 Wertpunkten, wenn die durchwurzelbare zusammen-

hängende Substratschicht der Dachbegrünung auf mindestens 10 Prozent der Fläche eine 

Höhe von mindestens 80 cm hat.   

Die zusätzliche Nutzung von Gründächern durch Photovoltaikanlagen entspricht einer intensi-

ven Nutzung der Dachflächen (3 Wertpunkte) unabhängig von der Höhe des Aufbaus.  

Neben den europarechtlich besonders geschützten Arten, die gemäß FFH- und Vogelschutz-

richtlinie geschützt sind und im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt werden, 

sind auch Lebensgemeinschaften oder Habitatfunktionen für weitere wertgebende besonders 

geschützte Arten (essenzielle Habitate und Funktionen) im Rahmen der Eingriffsregelung zu be-

rücksichtigen. In der Regel ist davon auszugehen, dass Nachweise von planungsrelevanten 

national geschützten Arten bei den Kriterien „Vorkommen gefährdeter Arten“ sowie „Vielfalt 

von Pflanzen- und Tierarten“ in der Biotoptypenbewertung mit der Einstufung weit überdurch-

schnittlich berücksichtigt sind. Ist dies nicht der Fall, kann ein Zuschlag für das Vorkommen wert-

gebender besonders geschützter Arten (essenziele Habitate und Funktionen) vergeben wer-

den. Der Bewertungsrahmen ist entsprechend der Bedeutung der Artenvorkommen und der 

Ausprägung der Habitatqualität der national geschützten Arten im Einzelfall abzuleiten und zu 

bewerten.  

Weit überdurchschnittlich einzustufen ist das Kriterium „Vorkommen gefährdeter Arten“ (7 Wert-

punkte) wenn sehr viele stark gefährdete, gefährdete oder potentiell gefährdete Arten, viele 

vom Aussterben bedrohte Arten oder mehrere bis viele vom Aussterben bedrohte Arten, die 

an diesen Biotoptyp gebunden sind, vorkommen. Das Kriterium „Vielfalt von Pflanzen und Tie-

ren“ ist weit überdurchschnittlich einzustufen (5 Wertpunkte) wenn eine Biotopfläche eine hohe 

Artenvielfalt mit einem hohen Anteil stenöker Arten (Arten die eine geringe Toleranz gegenüber 

Schwankungen der Umweltbedingungen zeigen) aufweist. Wird das Vorkommen der national 

geschützten Arten und deren Habitate nicht in der Bewertung der Biotoptypen abgebildet, 

sind die jeweiligen Habitatflächen mit dieser jeweils höchsten Wertstufe zu bewerten und der 

Biotopwert anzupassen. 

Für hochwertige Biotoptypen, gesetzlich geschützte Biotoptypen und/oder Lebensraumtypen 

des Anhang I der FFH-RL, die zur Erreichung und Aufrechterhaltung des Zielzustandes einer 
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dauerhaften und nachhaltigen Pflege/Unterhaltung bedürfen, kann ein Zuschlag für geplante 

Maßnahmen von 4 Wertpunkten vorgenommen werden. Zu den hochwertigen Biotoptypen 

gehören nur dauerhaft pflegebedürftige Offenland-Biotoptype, die im Grundwert mit ≥ 12 WP 

bewertet worden sind. 

Bäume 

Solitäre Einzelbäume werden nicht über den Flächenansatz, sondern durch Ermittlung eines 

Punktwertes pro Baum bewertet. Auch innerhalb von wertvollen Biotoptypen, speziell in Offen-

landbiotoptypen sind sie separat zu betrachten. Einzelbäume sind, wie auch die flächenhaften 

Biotoptypen, nach der Biotoptypenliste als „Solitärbäume“ (Biotoptyp 07150) oder „Kopf-

bäume“ (Biotoptyp 07160) erfasst und bewertet. Der Wert eines Einzelbaums errechnet sich 

über den angegebenen Biotopwert in der Biotoptypenliste, welcher mit dem Stammumfang in 

cm multipliziert und anschließend durch 1.000 dividiert wird. Bei einem Ergebnis unter einem 

halben Wertpunkt wird auf 0,5 aufgerundet. 

Unabhängig von den Festsetzungen im Bebauungsplan und ihrer Umsetzung im Genehmi-

gungsverfahren besteht das Erfordernis, für die Fällung geschützter Bäume, insbesondere hin-

sichtlich des Artenschutzaspektes, eine Fällgenehmigung nach § 5 der BaumSchVO Bln zu be-

antragen und soweit erforderlich einen Ausgleich oder Ersatz gemäß § 6 der BaumSchVO Bln 

zu erbringen. Um eine Doppelbewertung auszuschließen, werden daher in der vorliegenden 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bei der Berechnung des Biotopwertes keine nach Baum-

SchVO Bln geschützten Einzelbäume berücksichtigt. Um das Vorkommen des geschützten 

Baumbestandes jedoch zu verdeutlichen, wird dieser zeichnerisch im Plan 1 „Biotop- und 

Baumbestand“ gesondert kenntlich gemacht.  

Für geschützte Bäume innerhalb flächiger Gehölzbestände (z.B. mehrschichtige Gehölzbe-

stände, Obstbaumbestände, Wälder und Forsten) gilt diese Regelung nicht. Der Biotopwert 

dieser gehölzgeprägten Biotoptypen leitet sich aus dem Wert des gesamten Bestandes ab und 

nicht aus der Summe der Werte der einzelnen Bäume, die über die BaumSchVO Bln ausgegli-

chen werden. Der Biotopwert solcher Bestände ist dadurch gemeinhin höher und wird über 

den Flächenansatz bewertet.  

Biotopverbund 

Der Biotopwert beurteilt den Biotoptyp unabhängig von der Größe des Einzelbiotops und seiner 

Lage in Relation zu Biotopen mit ähnlichem Artenbestand. Biotope bzw. Lebensräume müssen 

jedoch eine Mindestgröße haben, damit sich ihr charakteristischer Artenbestand in überlebens-

fähigen Populationen dauerhaft erhalten kann (Minimalareal). Weiterhin brauchen viele Tier-

arten im Laufe ihrer Entwicklung verschiedene Biotoptypen in räumlicher Nähe (Komplemen-

tär-Biotope). Dadurch stehen die Populationen untereinander in genetischem Austausch und 

Isolationseffekte werden vermieden. Mit dem Biotopverbund wird das Ziel verfolgt, Flächen zu 

vernetzen, die als Lebensraum für Tiere und Pflanzen dienen. Mit dem Biotopverbund wird das 

Ziel verfolgt, Flächen zu vernetzen, die als Lebensraum für Tiere und Pflanzen dienen.  

Für die Bewertung des Plangebietes hinsichtlich des berlinweiten Biotopverbundes ist der Pro-

grammplan Biotop- und Artenschutz des LaPro 2016 und die Arbeitskarten zum Biotopverbund 

auszuwerten.  
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Der Bewertungsrahmen richtet sich nach der Lage der Flächen im Biotopverbund. Ist die Fläche 

gemäß LaPro 2016 Natura 2000-Gebiet, Schutzgebiet oder schutzwürdiges Gebiet im Bio-

topverbund und/oder dient die Fläche gemäß LaPro 2016 zur Entwicklung/Sicherung der Bio-

topvernetzungsfunktion, ist die Fläche mit 10 Wertpunkten zu bewerten. Die Flächenkategorie 

gemäß LaPro stellt die Grundlage für die Bewertung dar, weitgehend unabhängig davon, ob 

der Biotopverbund aktuell eingeschränkt ist oder nicht. Nur versiegelte, überbaute Flächen, die 

innerhalb der o.g. Flächenkategorien des LaPro liegen, sind von der Bewertung auszunehmen. 

Ist die Fläche nicht Teil des Berliner Biotopverbunds, hat aber eine Bedeutung für den lokalen 

Biotopverbund, ist sie je nach Bedeutung mit 4 bis 6 Wertpunkten zu bewerten.  

Für den Planfall ist der für die Bestandsbewertung beschriebene Bewertungsrahmen nur einge-

schränkt anwendbar. Flächen, die im Bestand eine berlinweite oder lokale Biotopverbundfunk-

tion aufweisen und im Planfall als Grün- und Freifläche oder Maßnahmenflächen vorgesehen 

sind, können im Planfall dieselbe Bewertung wie im Ist-Zustand erhalten, sofern sie nach wie vor 

einen Beitrag zum Biotopverbund leisten, das heißt nicht isoliert liegen, eine entsprechende 

Größe aufweisen und dass geeignete Vegetationsstrukturen vorgesehen sind.  

Aufwertungen für den Biotopverbund hingegen, die sich aus der Planung ergeben, werden 

nicht über den Wertträger, sondern über einen Zuschlag von 2 bis 4 Wertpunkten für Maßnah-

men zur Pflege und Entwicklung des Biotopverbunds im Planfall angerechnet.  

Beim Vergleich Ist-Zustand und Planfall ist bei diesem Wertträger somit keine positive, sondern 

im besten Fall eine ausgeglichene Wertpunktebilanz zu generieren. 

 

3.5 Landschaftsbild, Erholung 

Paragraph 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nennt Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den 

Erholungswert von Natur- und Landschaft als zu sichernde Merkmale der Landschaft. Dabei ist 

mit Erholung vor allem die landschaftsbezogene Erholung gemeint, die in der Landschaftsbild-

bewertung berücksichtigt werden soll. Die Erholungsfunktion ist ein notwendiger Belang in der 

städtischen Freiraumplanung und spielt vor allem in einem stark verdichteten Stadtraum wie 

Berlin aufgrund des großen Nutzungsdrucks eine wichtige Rolle. 

Für die Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild/Erholung werden die Wertträger 

- „Qualität des Landschaftsbildes“ oder „Qualität des Stadtbildes“ sowie 

- „Bedeutung der Grünflächen und des Stadt-, Freiraumes für die Erholung“  

betrachtet. 

Qualität des Landschafts- oder Stadtbildes 

Die Qualität des Landschafts- oder Stadtbildes wird anhand der Kriterien 

- Anteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller Elemente und 

- störende Elemente  

oder alternativ 

- Anteil quartierstypischer Freiraumstrukturen und 

- störende Elemente  



Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Bebauungsplanverfahren III-233-1 �Quartier Am Humboldthain� 

 

 

21. November 2024 PLANUNGSGRUPPE CASSENS + SIEWERT 

Seite 19 

bewertet. 

Für die Bewertung des Kriteriums „Anteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller 

Elemente“ sind die örtlichen Entwicklungsziele zu definieren um daraus abzuleiten, was für das 

Plangebiet typisch und gestalterisch bedeutsam ist. Hierbei wird auf die im LaPro 2016 genann-

ten Charakteristika zurückgegriffen. 

Alternativ ist das Kriterium „Anteil quartierstypischer Freiraumstrukturen“ heranzuziehen. Die Ge-

stalt des Stadtraumes wird durch die Form der Gebäude, deren räumliche Anordnung und die 

entstandenen Freiraumstrukturen (Höfe, Zeilengrün und Abstandsflächen, Gärten) sowie die 

Verwendung zeittypischer Mittel zur Ausgestaltung der Straßen- und Blockfreiräume bestimmt. 

Dabei geht es nicht um die Bebauungsstruktur im Einzelnen, sondern um die mit dieser Struktur 

charakteristisch verbundenen Freiräume. 

Störende Elemente, die das Landschafts- bzw. Stadtbild beeinträchtigen, können in einem 

Plangebiet von unterschiedlicher Gestaltung sein. Es kann sich um massive und hohe, masten-

förmige Bauwerke oder großflächige Gebäudekomplexe handeln. Es ist dabei im Einzelfall ab-

zuschätzen, ob entsprechende Bauwerke ein Landschafts- und/oder Stadtbild beeinträchtigen 

oder sich neutral verhalten.  

Der Bewertungsrahmen für die „Qualität des Landschaftsbildes“ liegt zwischen Flächen mit ei-

nem sehr hohen Anteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller Elemente 

(> 90 %) und keinen störenden Elementen, die mit 10 Wertpunkten bewertet werden und Flä-

chen mit einer starken bis vollständigen Überformung durch sehr viele störende Elemente (die 

landschaftstypische Charakteristik ist nicht mehr erkennbar), die mit 0 Wertpunkten bewertet 

werden.  

Die „Qualität des Stadtbildes“ wird als sehr gering bewertet (0 Wertpunkte) wenn die Fläche 

keine quartierstypischen Freiraumstrukturen und keine quartiertypische Charakteristik aufweist. 

Bebaute Gebiete, die einen Anteil von über 50 % quartierstypische Freiraumstrukturen aufwei-

sen und im räumlichen Gesamteindruck höchstens kaum wahrnehmbare störende Elemente 

enthalten, sodass die quartierstypische Charakteristik gut erkennbar ist, erhalten mit 7 Wert-

punkten die höchste Bewertung. 

In der Regel erfolgt die Bewertung für das gesamte Plangebiet abzüglich des öffentlichen Stra-

ßenraums. Im Einzelfall können aber auch einzelne Teilflächen hinsichtlich der Qualität des 

Landschafts- oder Stadtbildes bewertet werden, deren Teilbewertungen in einem weiteren 

Schritt für die Gesamtfläche addiert werden. 

Sofern in bebauten Bereichen Berlins wertvolle Vegetationsbestände überplant werden, wird 

das Landschafts- oder Stadtbild im Regelfall durch das Vorhaben negativ verändert und die 

Charakteristik im Voreingriffszustand überprägt. Aus diesem Grund sind die maximal erreichba-

ren Wertpunkte in der Planungssituation gegenüber der im Bestand entsprechend geringer zu 

bewerten. Im Einzelfall kann aber auch durch die Beseitigung von Störungen die Qualität des 

Landschafts- bzw. Stadtbildes erhöht werden. Wird ein Bereich überplant, der anhand der land-

schaftstypischen und/oder gestalterisch wertvollen Elemente bewertet wurde (Qualität des 

Landschaftsbildes), kann es sein, dass der Bewertungsrahmen wechselt und der Planfall an-

hand der quartierstypischen Freiraumstrukturen (Qualität des Stadtbildes) bewertet wird. Sofern 

nur Teilflächen im Plangebiet überplant werden und bestimmte Teilflächen mit wertvollen 
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Vegetationsbeständen in ihrer ursprünglichen Ausprägung erhalten bleiben, sind diese Teilflä-

chen abzugrenzen und gesondert zu bewerten.  

Weiterhin kann, sofern im Bestand prägende und identitätsstiftende Sichtbeziehungen vorhan-

den sind und/oder im Planfall durch Beseitigung von störenden Elementen wiederhergestellt 

werden, ein Zuschlag von 1 bis 2 Wertpunkten erfolgen. Der Zuschlag wird in der Regel für das 

gesamte Plangebiet vergeben. 

 

Bedeutung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung 

Mit dem Wertträger „Bedeutung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung“ werden 

nur Grünflächen und Freiräume im jeweiligen Vorhabengebiet bewertet. Alle übrigen Flächen 

erhalten keine Bewertung. 

Wesentliche Kriterien für die Eignung von Grünflächen und Freiräumen für die landschafts- und 

freiraumbezogene Erholung, einschließlich der öffentlich zugänglichen Privatflächen sind die 

Größe, Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit sowie Pflege. Grün- und Freiflächen 

sollen für die Erholungsnutzung einerseits eine hohe Gestalt- und Nutzungsqualität aufweisen, 

müssen aber auch durch entsprechende Wegeführungen erschlossen und öffentlich zugäng-

lich sein. Die Freiflächenverknüpfung erhöht die Nutzbarkeit und die Erlebnisvielfalt. Ebenfalls 

verbessern sich die Nutzungsmöglichkeiten mit zunehmender Flächengröße. Die Flächengröße 

ist daher ein wesentliches Kriterium für die Bewertung der Nutzungsvielfalt. 

Der Bewertungsrahmen liegt zwischen Grün- und Freiflächen, die aufgrund vielfältiger Nut-

zungsmöglichkeiten, einer hohen Aufenthaltsqualität und guten Wegeerschließung mit einer 

Mindestfläche von > 5 ha eine sehr hohe Bedeutung haben (10 Wertpunkte pro 1.000 m²) und 

kleinen Freiräumen (< 1 ha bzw. 1-3 ha) mit stark eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten und 

einer schlechten Aufenthaltsqualität, für die eine Bewertung mit 2 Wertpunkten pro 1.000 m² 

vorgesehen ist. Die gleiche Bewertung ist für nicht öffentlich zugängliche (eingezäunte) Grün- 

und Freiflächen vorgesehen. Eine sehr geringe Bewertung ohne Wertpunkte erhalten nur Frei-

räume, die nicht nutzbar sind, also auch nicht von außen erlebbar sind, wie zum Beispiel Flä-

chen zwischen Gleisanlagen oder im Anschlussbereich von Verkehrswegen. 

Weiterhin gibt es für „die Bedeutung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung“ 

noch zahlreiche Zuschläge, für Grünflächen und Freiräume in schlecht versorgten Gebieten, 

für die äußere Erschließung und für die Freiheit von akustischen Beeinträchtigungen. Die Zu-

schläge betragen jeweils 1 bis 2 bzw. 2 bis 4 Wertpunkte pro 1.000 m². 
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4. Bestandsbewertung 

4.1 Schutzgut Boden 

Das Plangebiet befindet sich auf der Barnim Hochfläche. Entsprechend sind hier u. a. Geschie-

bemergel und -lehm vorzufinden. Die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchge-

führte Bodenuntersuchung (KLIMSA 2024) ergab einen sehr heterogenen Aufbau des Untergrun-

des mit mehrheitlich kiesigen bis schluffigen Sanden und zwischengelagerter sandiger Schluffe 

sowie schluffig-tonige Horizonte mit Mächtigkeiten von mindestens 0,75 m, die als grundwas-

serstauende Horizonte angesprochen werden. In der Mehrzahl der Sondierungen wurden diese 

Stauschichten in einer Tiefe von ca. 11 – 19 m u. GOK erfasst, teilweise fehlten diese aber auch 

bis zur untersuchten Endteufe von 14-15 m. 

Der gewachsene Boden im Plangebiet ist überlagert von Auffüllungsschichten. Damit liegen 

keine natürlichen Bodenverhältnisse vor. Gemäß Umweltatlas Berlin „Bodengesellschaften 

2020“ (Umweltatlas Berlin, Karte 01.01, Stand 13.01.2024) handelt es sich im Plangebiet um die 

in Berlin sehr häufige anthropogene Bodengesellschaft aus Lockersyrosem, Regosol und Pa-

rarendzina, mit Aufschüttungen von Sand, Bau- und Trümmerschutt als Ausgangsmaterial. Sol-

che Böden sind oft hoch verdichtet und weisen Belastungen insbesondere in dem Aufschüt-

tungshorizont auf. Die Bodenfunktionen sind zumeist gering. 

Zusätzlich sind die Bodenfunktionen durch den hohen Anteil (ca. 85 %) versiegelter bzw. teilver-

siegelter Flächen im gesamten Plangebiet (C+S 02/2024) beeinträchtigt. 

 

4.1.1 Natürliche Funktionen des Bodens und Archivfunktion für die Naturgeschichte 

In der Karte „Planungshinweise zum Bodenschutz 2020“ (Umweltatlas Berlin, Karte 01.13, Stand: 

13.01.2024) ist der Boden im gesamten Plangebiet als Boden von „geringer Schutzwürdigkeit“ 

ohne besondere Anforderungen an den Bodenschutz dargestellt. Dies leitet sich aus der vor-

liegenden Bodengesellschaft und der geringen Bodenfunktionen ab. Lediglich die Puffer- und 

Filterfunktion des Bodens (im Bereich der unversiegelten Flächen) ist als Mittel zu bewerten.  

Entsprechend werden die unversiegelten Flächen im Plangebiet in Bezug auf den Wertträger 

der natürlichen Funktionen und der Archivfunktion des Bodens als gering eingestuft und mit 4 

Wertpunkten je 1.000 m² Fläche bewertet. 

Die versiegelten und teilversiegelten Flächen im Plangebiet werden, wie im Leitfaden (SEN-

MVKU 2023) vorgesehen, entsprechend ihrer verbleibenden Bodenfunktionen bewertet. Bei 

den mit Rasengittersteinen befestigten Stellflächen ist noch von einer geringen Bedeutung für 

die Puffer- und Filterfunktion und einer geringen Bedeutung für die Regelungsfunktion für den 

Wasserhaushalt auszugehen, sie werden daher mit 2 Wertpunkten je 1.000 m² Fläche bewertet. 

Die übrigen teilversiegelten Flächen werden mit 1 Wertpunkt bewertet, da hier aufgrund des 

Austausches der „natürlichen“ Bodenhorizonte und des relativ hohen Versiegelungsgrades 

(>75 %) nur noch eingeschränkt natürliche Bodenfunktionen zu Verfügung stehen. Bei den voll 

versiegelten Flächen ist davon auszugehen, dass keine natürlichen Bodenfunktionen mehr zur 

Verfügung stehen, diese Flächen erhalten somit keine Wertpunkte. 
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Die Bewertung der einzelnen Teilflächen im Bestand ist in der Anhangskarte 1 dargestellt. Die 

nachfolgende Tabelle zeigt die Wertigkeit des Bestands in Hinblick auf die natürliche Funktion 

des Bodens je Teilfläche des Gewerbegebiets. 

Tab. 3: Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen im Bestand 

Kriterium Einstufung Punkte [WP] Fläche WP

geplante Nutzung [m²] Fläche

Höchste Schutzwürdigkeit sehr hoch 21 - 16

Sehr hohe Schutzwürdigkeit hoch 14 - 12

Hohe Schutzwürdigkeit mittel - hoch 8

Schutzwürdige Böden mittel 6

Mittlere Bedeutung für die "Regelungsfunktion für den 

Wasserhaushalt" und  die "Puffer- und Filterfunktion"

Geringe Schutzwürdigkeit / Böden ohne besondere 

Anforderungen an den Bodenschutz gering

�Böden mit schützenswerten Bodenfunktionen auf sogenannten 
Ausschlussbodengesellschaften 4 10 282 41.1

GE 1 2 358 9.4

GE 2 444 1.8

GE 3 1 917 7.7

GE 4 2 385 9.5

GE 5 899 3.6

GE 6 2 279 9.1

Böden ohne besonders schützenswerte Bodenfunktionen / 

befestigte jedoch teilweise offene Flächen 2 3 811 7.6

GE 1 647 1.3

GE 2 345 0.7

GE 3 1 122 2.2

GE 4 971 1.9

GE 5 726 1.5

Befestigte Flächen mit noch eingeschränkt vorhandenen 

natürlichen Bodenfunktionen 1 10 630 10.6

GE 1 4 336 4.3

GE 2 460 0.5

GE 3 1 909 1.9

GE 4 2 407 2.4

GE 5 836 0.8

GE 6 682 0.7

Fläche ist voll versiegelt sehr gering 0 40 264 0.0

GE 1 2 904 0.0

GE 2 1 737 0.0

GE 3 5 655 0.0

GE 4 6 599 0.0

GE 5 15 644 0.0

GE 6 7 725 0.0

Plangebiet gesamt 64 987 59.4
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4.2 Schutzgut Wasser 

Entsprechend seines hohen Versiegelungsgrades (Faktor für die Wasserdurchlässigkeit einer Flä-

che) von rund 80 % (gemäß Biotoptypenkartierung C+S 02/2024) und einem entsprechend ge-

ringen Vegetationsanteil, hat das Gewerbegebiet einen hohen Gesamtabfluss aus Nieder-

schlägen. Laut Umweltatlas Berlin (Karten 02.13, Stand: 30.06.2019) beträgt der Gesamtabfluss 

(basierend auf dem langjährigen Mittel des Niederschlags von 1961 - 1990) 486 mm/a, welches 

mehr als 85 % des mittleren Jahresniederschlages entspricht. Wobei der größte Anteil des Ge-

samtabflusses dem Oberflächenabfluss zu zuschreiben ist. Lediglich 127 mm/a, ca. 22 % des 

mittleren Jahresniederschlages versickern demnach vor Ort. Die Verdunstung wird in dem Mo-

dell mit circa 23 % des mittleren Jahresniederschlages (132 mm/a) angegeben (die Differenz 

zu 100 % ist modellbedingt). Unter natürlichen Verhältnissen verdunsten im Berliner Raum dem-

gegenüber ca. 60 bis 70 % des Niederschlags (SENMVKU 2024). Der natürliche Wasserhaushalt 

ist daher im Bestand als stark gestört zu betrachten. 

Das Plangebiet ist, wie fast der gesamte innerstädtische Bereich Berlins, an die Mischwasserka-

nalisation angeschlossen (Umweltatlas Berlin, Karte 02.09 „Entsorgung von Regen- und Abwas-

ser 2022“, Stand: 30.06.2023). Über eine dezentrale Niederschlagsbewirtschaftung im Plange-

biet, wie die Versickerung von Teilen des Regenwassers über Rigolen oder Sickerschächte ist 

nichts bekannt.  

4.2.1 Naturnähe des Wasserhaushalts 

Wie oben beschrieben, ist der Wasserhaushalt im gesamten Plangebiet als stark gestört zu be-

trachten. Dies spiegelt sich auch in der auf der Biotoptypenkartierung basierenden Bewertung 

der Naturnähe des Wasserhaushaltes wider. Auf dem Großteil der Flächen (rund 77 %) wird die 

Naturnähe des Wasserhaushaltes als „nicht vorhanden“ (0 Wertpunkte) oder nur „gering“ (1 bis 

2 Wertpunkte) bewertet. Einen Wertpunkt je 1.000 m² erhält das rund 2,9 ha große Hauptge-

bäude welches zu etwa 50 % ein mit Kies bedecktes Flachdach (2 Wertpunkte) besitzt. 

Die teilversiegelte ruderalisierte Fläche im Nordwesten des Plangebietes sowie die mit Rasen-

gittersteinen befestigten PKW-Stellplätze werden mit 4 Wertpunkten bewertet. Hier ist davon 

auszugehen, dass durch den noch verhältnismäßig hohen Vegetationsanteil eine Verdunstung 

von Niederschlagswasser erfolgt sowie das außerhalb von Starkregenereignissen das übrige 

Regenwasser im Boden versickert.  

Ein naturnaher Wasserhaushalt wird lediglich für die unversiegelten bzw. nahezu unversiegelten 

Flächen (bis 10 % Versiegelungsgrad) angenommen. Eine sehr hohe Bewertung (10 Wert-

punkte) erhalten hier der Bereich mit einem mehrschichtigen Gehölzbestand im Nordwesten 

des Plangebietes sowie die mit größeren Bäumen bestandenen Wiesenabschnitte im Osten 

und im Südosten des Plangebietes, da hier davon auszugehen ist, dass die Gehölze > 70 % der 

Jahresniederschläge wieder verdunsten. Die übrigen unversiegelten Vegetationsflächen wer-

den entsprechend der Methodik mit 8 Wertpunkte je 1.000 m² bewertet. Eine Ausnahme bilden 

die mit Bodendeckern bepflanzten Hangflächen entlang des großen Gewerbekomplexes 

(Hauptgebäude), wo das Regenwasser, insbesondere bei Starkregenereignissen zum Tiefge-

schoss des Gebäudes abfließen kann und dort in die Mischwasserkanalisation abgeleitet wird. 

Diese Flächen werden ähnlich begrünter Dachflächen mit einer Substratstärke von > 15 cm mit 

6 Wertpunkten bewertet. 
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Tab. 4: Bewertung der Naturnähe des Wasserhaushalts im Bestand 

Kriterium Einstufung Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Gehölzbestandene Bereiche, Wasser und Feuchtgebiete sehr hoch 10 2 382 23.8

GE 1 1 423 14.2

GE 3 349 3.5

GE 6 610 6.1

Gärten, Wiesen, Kulturland mit natürlichem Wasserhaushalt, 

intensiv begrünte Retentionsdächer hoch 8 4 802 38.4

GE 1 593 4.7

GE 2 94 0.8

GE 3 487 3.9

GE 4 1 691 13.5

GE 5 270 2.2

GE 6 1 667 13.3

(ähnlich) Begrünung auf Dächern und Tiefgaragen 

mit > 15 cm Substratstärke mittel - hoch 6 3 054 18.3

GE 1 347 2.1

GE 2 350 2.1

GE 3 1 082 6.5

GE 4 650 3.9

GE 5 625 3.8

Extensive Begrünung auf Dächern (< 15 cm Substratstärke), 

wasser- und luftdurchlässige Beläge (z. B. Rasengitter, 

Sickersteine, Pflaster mit Sickerfugen, Kies), 

vegetationsfreier Boden, Flächen mit Drainagen mittel 4 5 805 23.2

GE 1 2 588 10.4

GE 2 345 1.4

GE 3 1 122 4.5

GE 4 1 020 4.1

GE 5 730 2.9

Pflasterbeläge (ohne Sickerfugen) gering 2 8 712 17.4

GE 1 2 402 4.8

GE 2 460 0.9

GE 3 1 912 3.8

GE 4 2 407 4.8

GE 5 841 1.7

GE 6 690 1.4

Flachdach zu ca. 50% mit Kies bedeckt sehr gering 1 29 459 29.5

GE 1 203 0.2

GE 2 1 736 1.7

GE 3 5 621 5.6

GE 4 890 0.9

GE 5 13 785 13.8

GE 6 7 224 7.2

Fläche ist voll versiegelt (ohne randliche Versickerung)

nicht 

vorhanden 0 10 773 0.0

GE 1 2 689 0.0

GE 2 1 0.0

GE 3 30 0.0

GE 4 5 704 0.0

GE 5 1 854 0.0

GE 6 495 0.0

Plangebiet gesamt 64 987 150.7
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Die Bewertung der einzelnen Teilflächen im Bestand ist in der Anhangskarte 3 dargestellt. 

Wie bereits oben beschrieben, werden ein Großteil der Niederschläge im Plangeiet über die 

Mischwasserkanalisation abgeleitet. Zuschläge für die Niederschlagsbewirtschaftung bzw. die 

flächige Versickerung von Regenabwässern werden somit nur für die mit Rasengittersteinen 

befestigten Flächen, für die teilversiegelte Brachfläche im Westen sowie für die gepflasterten 

Wege im Osten und Südosten vergeben. Hier ist davon auszugehen, dass ein Großteil des Nie-

derschlagswassers entweder direkt auf der Fläche oder randlich in den Vegetationsflächen 

versickert (2 Wertpunkte). 

Tab. 5: Zuschlag Niederschlagswasserbewirtschaftung Bestand 

Kriterium Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Zuschlag für verdunstungsfördernde (zum Beispiel 

Regenwasserspeicher oder Feuchtgebiete) 3

verdunstungsermöglichende Maßnahmen (zum Beispiel 

Flächenversickerung, Mulden oder Tiefbeetrigole) 2 6 750 13.5

GE 1 2 588 5.2

GE 2 345 0.7

GE 3 1 424 2.8

GE 4 1 020 2.0

GE 5 730 1.5

GE 6 643 1.3

versickerungsfördernde Maßnahmen (zum Beispiel Rigolen, 

Sickerschächte) 1

6 750 13.5Plangebiet gesamt
 

 

4.2.2 Gewässerbelastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss 

Für die  Bewertung der Gewässerbelastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss 

im Bestand wird davon ausgegangen, dass das gesamte Plangebiet an die Mischwasserkana-

lisation angeschlossen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass der Regenwasserabfluss aller 

versiegelten und teilversiegelten Flächen im Plangebiet, mit Ausnahme der nahezu unversie-

gelten Flächen (Versiegelungsgrad ≤ 10 %) über die Mischwasserkanalisation abgeleitet wer-

den. Flächen mit einem Abflussbeiwert von < 0,5 werden entsprechend der Methodik (SEN-

MVKU 2023) nur mit 50 % der Fläche berücksichtigt. Dies betrifft alle mit Rasengittersteinen be-

festigten Flächen sowie die teilversiegelte Brachfläche im Westen des Plangebietes. 

Unter Berücksichtigung des Abschlages, beträgt der Anteil der an die Mischwasserkanalisation 

angeschlossenen Fläche im Gewerbegebiet rund 80 % (55.334,5 m²). Die Gewässerbelastung 

durch den anthropogen induzierten Oberflächenabfluss ist entsprechend als sehr hoch (0 Wert-

punkte) zu beurteilen. 
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4.3 Schutzgut Klima 

Entsprechend der „Klimaanalysekarte 2015“ zum Klimamodell Berlins (Umweltatlas Berlin, Karte 

04.10.07, Stand: 15.12.2015) besitzt das Plangebiet einen mäßigen Wärmeinseleffekt. Der Volks-

park Humboldthain nördlich des Plangebietes wird als Grünfläche mit großteils überdurch-

schnittlich hohem Kaltluftvolumenstrom dargestellt. Der nördliche Teil des Plangebietes liegt 

noch im Kaltlufteinwirkbereich des Volksparks Humboldthain.  

Durch den Temperaturgradienten zwischen Park und der Umgebung strömt, beeinflusst vom 

Relief, kalte Luft aus dem Park in die umliegenden Gebiete. Ein Teil der Kaltluft fließt nach Süden 

ab und kann so noch das nördliche Plangebiet erreichen. Der Kaltluftvolumenstrom im Plange-

biet selbst, mit Ausnahme der Gustav-Meyer-Allee, wird im Klimamodell mit rund 36 m³/s (4 Uhr 

bei austauscharmer Wetterlage) als gering berechnet (Umweltatlas Berlin, Karte 04.10.01, 

Stand: 15.12.2015). 

Entsprechend wird das Gewerbegebiet in den „Planungshinweiskarte Stadtklima 2015, Haupt-

karte“ (Umweltatlas Berlin, Karte 04.11.1, Stand: 08.09.2015) als Fläche mit ungünstiger thermi-

scher Situation (hochsommerliche, austauscharme Wetterlage, 14 Uhr) dargestellt. Lediglich 

die Gustav-Meyer-Allee weist im Bereich des Plangebietes laut der Karte eine günstige thermi-

sche Situation auf. 

Stadtklimatisch bedeutsame Kaltluftabflüsse und -leitbahnen sowie Luftleit- und Ventilations-

bahnen liegen im Plangebiet und dessen näherer Umgebung nicht vor. 

4.3.1 Luftaustausch 

Wie oben beschrieben, beträgt der mittlere Kaltluftvolumenstrom des Gewerbegebietes um 

4:00 Uhr in der Nacht rund 36 m³/s. Für die Gustav-Meyer-Alle wird ein höher Kaltluftvolumen-

strom von mehr als 73 m³/s berechnet, der sich auf die nördlichen unbebauten Bereiche des 

geplanten Gewerbegebietes ausdehnt, sodass auch hier von einem höheren Kaltluftvolumen-

strom als auf der übrigen Blockfläche auszugehen ist. Dementsprechend wurden die im 

Klimamodell Berlins (Umweltatlas Berlin, Karte 04.10.07, Stand: 15.12.2015) als Kaltlufteinwirkbe-

reich dargestellten Flächen als Siedlungsraum im Kaltlufteinwirkbereich mit 4 Wertpunkten je 

1.000 m² bewertet. 

Die übrige Blockfläche wird als Siedlungsraum mit einem geringen Kaltluftvolumenstrom (> 20 – 

60 m³/s) mit 2 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet.  

Die Bewertung der einzelnen Teilflächen im Bestand ist in der Anhangskarte 5 dargestellt. Die 

nachfolgen-de Tabelle zeigt die Wertigkeit des Bestands in Hinblick auf ihre Bedeutung für den 

Luftaustausch je Teilfläche des Gewerbegebiets. 
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Tab. 6: Luftaustausch, Bestandsbewertung 

Kriterium Einstufung Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Grünfläche mit sehr hohem und hohem Kaltluft-

volumenstrom (> 90 m³/s) sehr hoch 10

Grünfläche mit mittlerem Kaltluftvolumenstrom (60 - 90 m³/s) hoch 8

Grünfläche mit geringem Kaltluftvolumenstrom (20 - 60 m³/s)

mittel 

- hoch 6

Siedlungsraum im Kaltlufteinwirkbereich bzw. Flächen mit 

einem mittleren und hohen Kaltluftvolumenstrom (> 60 m³/s) mittel 4 13 420 53.7

GE 1 8 580 34.3

GE 2 18 0.1

GE 3 3 782 15.1

GE 4 917 3.7

GE 6 123 0.5

Siedlungsraum mit einem geringen Kaltluftvolumenstrom 

(20 - 60 m³/s) gering 2 51 567 103.1

GE 1 1 665 3.3

GE 2 2 968 5.9

GE 3 6 821 13.6

GE 4 11 445 22.9

GE 5 18 105 36.2

GE 6 10 563 21.1

Siedlungsraum mit einem sehr geringen 

Kaltluftvolumenstrom bzw. Kaltluftvolumenstrom nicht 

vorhanden (< 20 m³/s)

sehr 

gering 0

64 987 156.8Plangebiet gesamt
 

 

Wie bereits am Kaltluftvolumenstrom und dem modellierten bodennahen Windfeld, welches 

lediglich in den nördlichen Bereich des Plangebietes eindringt, deutlich wird, weist das Plange-

biet keine besondere Porosität im Bestand auf. Es wird daher kein Zuschlag für große Porosität 

bezüglich bebauter und mit Vegetation bestandener Strukturen vergeben. 

 

4.3.2 Bewertung der stadtklimatischen Situation 

Die Bewertung der stadtklimatischen Situation erfolgt entsprechend der Methodik (SEN-

MVKU 2023) anhand der erfassten Biotoptypen und ihrer klimatisch entlastenden bzw. belas-

tenden Wirkung. Hierzu wurde auf die Biotoptypenkartierung aus dem Jahr 2023 (C+S 02/2024) 

zurückgegriffen, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt wurde. 

Der überwiegende Teil der Strukturen im Bestand, sind versiegelte und teilversiegelte Flächen, 

die klimatisch belastend wirken (0 Wertpunkte). Einzig die teilversiegelte und teils mit ruderalen 

Stauden und Gehölzen überwachsene Brachfläche im Westen des Plangebietes sowie die mit 

Rasengittersteinen befestigten Stellflächen haben eine klimatisch bedingt entlastende Wirkung 

(3 Wertpunkte) durch ihren Bewuchs.  
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Klimatisch stark entlastend wirkende Strukturen (10 Wertpunkte) sind der mehrschichtige Ge-

hölzbestand im Nordwesten des Plangebietes sowie die mit größeren Bäumen überschirmten 

(Wiesen-)abschnitte im Osten und im Südosten des Plangebietes, da die Bäume einerseits aktiv 

durch Verdunstung zur Abkühlung beitragen und gleichzeitig passiv durch die Überschirmung 

der Flächen einer Erhitzung entgegenwirken.  

Tab. 7: Stadtlimatische Funktion, Bestandsbewertung 

Kriterium Einstufung Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Klimatisch stark entlastend wirkende Strukturen 

(Gehölze > 2,0 m, Wasserflächen, Schilfflächen) sehr hoch 10 2 651 26.5

GE 1 1 418 14.2

GE 3 333 3.3

GE 6 900 9.0

Klimatisch entlastend wirkende Strukturen 

(Gehölze > 1,0 - 2,0 m) hoch 8 1 973 15.8

GE 1 474 3.8

GE 2 84 0.7

GE 3 305 2.4

GE 4 677 5.4

GE 5 312 2.5

GE 6 121 1.0

Klimatisch überwiegend entlastend wirkende Strukturen 

(Gehölze < 1,0 m, Wiesen, Ruderalvegetation, intensive 

Dachbegrünungen) mittel 6 5 591 33.5

GE 1 466 2.8

GE 2 360 2.2

GE 3 1 265 7.6

GE 4 1 664 10.0

GE 5 583 3.5

GE 6 1 253 7.5

Klimatisch überwiegend entlastend wirkende Strukturen 

mit stark wechselnder Vegetationsbedeckung (Acker) gering - mittel 5

Klimatisch bedingt entlastend wirkende Strukturen (ext. 

Dachbegrünungen, ggf. auch techn. Flächen mit Vegetation, 

w ie Rasengitter oder Pflaster mit Fugenvegetation) gering 3 5 762 17.3

GE 1 2 598 7.8

GE 2 346 1.0

GE 3 1 123 3.4

GE 4 972 2.9

GE 5 723 2.2

Klimatisch belastend wirkende Strukturen (alle 

vegetationsfreien Flächen, w ie Dächer, Asphalt, Beton, 

Fassaden, Pflasterflächen)

nicht 

vorhanden 0 49 010 0.0

GE 1 5 289 0.0

GE 2 2 196 0.0

GE 3 7 577 0.0

GE 4 9 049 0.0

GE 5 16 487 0.0

GE 6 8 412 0.0

Plangebiet gesamt 64 987 93.1  

Alle übrigen, nur mit einzelnen, zumeist relativ jungen Bäumen bestandenen Flächen, wie zum 

Beispiel die Baumscheiben zwischen den Parkflächen, werden, vergleichbar mit der Bewertung 
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von Gehölzen von ein bis zwei Meter Höhe, als „lediglich“ klimatisch entlastend wirkende Struk-

tur (8 Wertpunkte) bewertet, da der Verschattungseffekt, durch die Überschirmung der Fläche 

hier nur geringfügig wirksam ist. 

Alle übrigen unversiegelten Vegetationsflächen werden als klimatisch überwiegend entlastend 

wirkende Struktur mit 6 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet. Die Bewertung der einzelnen Teilflä-

chen im Bestand ist in der Anhangskarte 7 dargestellt. 

Ein Zuschlag für die Überschirmung mit Bäumen oder Fassadenbegrünung wird nicht auf den 

Bestand angerechnet, da das Plangebiet insgesamt nur wenig (ca. 6 % der Fläche) von Bäu-

men überschirmt wird und Fassadenbegrünung nicht vorhanden ist.  

 

4.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen (biotische Komponenten des Naturhaushaltes) 

4.4.1 Biotoptypen 

Zur Beschreibung und Bewertung des Biotopbestandes wurde die flächendeckende Biotopty-

penkartierung aus dem Winter/Frühjahr 2022/2023 (C+S 02/2024) herangezogen. Die Kartierung 

und Darstellung der Ergebnisse erfolgte im Maßstab 1:1.000 per Geländebegehung nach der 

Biotoptypenliste Berlin (KÖSTLER ET AL. 2005). Darüber hinaus wurde die Versiegelung im Plan-

gebiet nach Art und Versiegelungsgrad im Bestand erfasst. Weiterhin ist zur Erfassung ggf. vor-

kommender gefährdeter und/oder geschützter Pflanzenarten sowie zur Klärung des Schutzsta-

tus einzelner Biotopstrukturen eine weitere Erfassung im Mai/Juni 2023 erfolgt. 

Der Biotopbestand im Plangebiet ist stark durch die gewerbliche Nutzung geprägt. Der über-

wiegende Teil der Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans III-233-1 (rund 85 %) ist ver-

siegelt oder teilversiegelt. Hierzu gehört auch der im Plangebiet gelegene Teil der Verkehrsflä-

chen der Gustav-Meyer-Allee, welcher nicht in die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung mit eingeht 

(siehe Kapitel 2.1). Mehr als 2/3 des Gewerbegebietes (rund 4 ha) sind bebaute und/oder voll 

versiegelte Flächen. Die restlichen, teilversiegelten Flächen (ca. 1,5 ha) sind mit Ausnahme der 

circa 3.350 m² großen Brachfläche im Westen des Gewerbegebiets teilversiegelte Parkplatz- 

und Wegeflächen. Das größte Gebäude ist der, mit fast 3 ha Fläche, das Gewerbegebiet do-

minierende Gewerbekomplex (BT-Code 12310, 0 WP) des ehemaligen Produktionsgebäudes 

des Firma Nixdorf. Westlich davon befindet sich außerdem noch ein rund 7.500 m² großes Park-

haus (BT-Code 126442, 0 WP), das teilweise als Tiefgarage ausgebildet ist und das Gewerbege-

biet lediglich unterbaut und mit einem ebenerdigen Parkplatz bedeckt ist (BT-Code 12643, 

0 WP). Die übrigen Parkplatzflächen sind mit Pflaster- oder Rasengitterstein ausgebildet (BT-

Code 12642), ebenso die meisten Wegeflächen im Gewerbegebiet (BT-Code 12653). Darüber 

hinaus wurde im Südosten des Plangebietes eine ca. 550 m² große Lager- bzw. Abstellfläche 

(BT-Code 12740) erfasst, die mit großen, auf Lücke verlegten Betonplatten teilversiegelt ist. Der 

Fahrweg südlich des Gewerbekomplexes sowie die Zufahrt zur Voltastraße sind asphaltiert und 

somit voll versiegelt (BT-Code 12654).  

Bemerkenswert ist insbesondere das Vorkommen geschützter Sandtrockenrasen im Abstands-

grün auf den Parkplatzflächen westlich des Gewerbekomplexes. Vegetationskundlich sind die 

Sandtrockenrasen im Plangebiet (wie allgemein in Berlin) der Klasse der Sedo-Scleranthetea 
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zuzuordnen, die sich durch eine konstante Präsenz von Mauerpfeffer (Sedum spec.) auszeich-

nen. Innerhalb dieser Klasse werden zahlreiche Gesellschaften der Sandtrockenrasen unter-

schieden, die mitunter nur schwer voneinander zu trennen sind (KÖSTLER ET AL. 2005). Bei den 

Sandtrockenrasen im Plangebiet handelt es sich zwar um etablierte, jedoch verhältnismäßig 

arten- und vor allem kennartenarme Bestände. Eine pflanzensoziologisch valide Zuordnung zu 

einer bestimmten Gesellschaft war daher nicht möglich. Vielmehr handelt es sich um soge-

nannte Basalgesellschaften, die nur durch Kennarten höherer pflanzensoziologischer Ordnun-

gen (Klasse, Ordnung oder Verband) charakterisiert ist. Aufgrund des steten Vorkommens von 

Gräsern aus der Artengruppe des Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.) und insbesondere des 

Vorkommens des Raublättrigen Schaf-Schwingel (Festuca brevipila) ist die betroffene Fläche 

dem Biotoptyp der „Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen“ (BT-Code 0512120) zuzuord-

nen.  

Im Schlagschatten des Gebäudes gehen die Sandtrockenrasen über in Rasenflächen, welche 

fast ausschließlich von Gräsern aus der Artengruppe des Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg. 

inkl. F. brevipila) bestanden sind und sonst keine nennenswerten Vorkommen anderer typischer 

Trockenrasenarten aufweisen. Bei den Gräsern handelt es sich zwar um Kennarten der Sand-

trockenrasen, die jedoch auch bestandsbildend in trockenen Ausprägungen von Scherrasen 

(0516x) auftreten (KÖSTLER ET AL. 2005) können. Diese Bestände wurden in der Biotoptypenkar-

tierung als „artenreiche Scherrasen“ erfasst, sind jedoch in Verbindung mit dem geschützten 

Trockenrasen geschützte Biotope gemäß § 28 NatSchG Bln (BT-Code 05161_§28). Auffällig an 

den Beständen ist ihre Ähnlichkeit in ihrem Artinventar und der Häufigkeit bzw. dem Deckungs-

grad der einzelnen vorkommenden Arten. Auch die ausschließlich von Schaf-Schwingel domi-

nierten, als Scherrasen erfassten Bestände weisen mit Ausnahme des Fehlens der typischen Tro-

ckenrasenarten kein besonders abweichendes Arteninventar auf. Es liegt daher die Vermutung 

nahe, dass es sich hier um eine Ansaat von Sandtrockenrasen oder einer vergleichbaren Saat-

mischung für trockenwarme Standorte handelt, die sich jedoch, aufgrund mangelhafter Eig-

nung oder Pflege der Standorte, nur partiell als Sandtrockenrasen ausgebildet hat.  

Der Wert der erfassten Sandtrockenrasen (BT-Code 0512120) für das Vorkommen von gefähr-

deten Arten und die Artenvielfalt wird aufgrund des Standortes, der relativ geringen Artenviel-

falt und des weitgehenden Fehlens (mit Ausnahme von Helichrysum arenarium) gefährdeter 

und geschützter Arten, abweichend von der Bewertung nach Anlage 2 des überarbeiteten 

„Berliner Leitfadens zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ (SENMVKU 2023), lediglich als 

„überdurchschnittlich“ (statt „weit überdurchschnittlich“) eingestuft. Weiterhin wurde aufgrund 

des Standorts sowie der vermutlichen künstlichen Anlage der Bestände die Hemerobie (Beein-

flussung durch den Menschen) als hoch (statt mittel) bewertet. Insgesamt ist der Biotopwert der 

Bestände somit als hoch (31 WP pro 1.000 m²) zu bewerten. 

Die als Magerrasen geschützten „artenreichen Scherrasen“ (BT-Code 05161_§28) werden wie 

die in der Anlage 2 des überarbeiteten „Berliner Leitfadens zur Bewertung und Bilanzierung von 

Eingriffen“ (SENMVKU 2023) erstmals aufgeführten „kennartenarmen Raublattschwingelrasen“ 

mit 17 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet.  

Ein weiterer durch das Vorkommen vieler Trockenrasenarten ausgezeichneter Bestand befin-

det sich auf einer Teilfläche südöstlich des Gewerbekomplexes. Dieser Bestand zeichnet sich 

durch ein fast vollständiges Fehlen von Gräsern und einer Dominanz von Weißem Mauerpfeffer 
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(Sedum album) sowie eine insgesamt geringe Deckung der Krautschicht mit einem hohen 

Moosanteil aus, wie er häufig auf verarmten Felsbandgesellschaften oder sekundär auf Dach-

flächen und Mauerkronen anzutreffen ist. Gleichzeitig handelt es sich bei dem hier dominanten 

Weißen Mauerpfeffer und der lokal gehäuft mit sehr vielen Exemplaren vorkommenden Sand-

Strohblume (Helichrysum arenarium) um Kennarten der Klasse bzw. der Ordnung der Sandtro-

ckenrasen, weshalb der Bestand allgemein als „Sandtrockenrasen“ (BR-Code 05120) erfasst 

wurde. Im Unterschied zum Scharfen Mauerpfeffer (Sedum acre), wird der Weiße Mauerpfeffer 

allerdings im Berliner Florenatlas als etablierter Neophyt geführt und gehört in Berlin / Branden-

burg nicht zur charakterisierenden Ausstattung von Sandtrockenrasen (Stellungnahme UmNat 

323, 22. Januar 2024). Die Fläche wird entsprechend nicht als geschütztes Biotop gewertet, 

geht jedoch gleich den geschützten Sandtrockenrasenbeständen westlich des Gewerbekom-

plexes mit 31 Wertpunkten je 1.000 m² in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ein. 

Die übrigen Rasenflächen im Plangebiet sind, mit Ausnahme einzelner ruderaler von Gräsern 

dominierter Bestände (0332xx), artenreiche oder artenarme Scherrasen (BT-Code 05161 bzw. 

05162). Die größten Rasenflächen (rund 1.800 m²) befinden sich östlich und südöstlich des Ge-

werbekomplexes. Hierbei handelt es sich um typische „artenreiche Zier-/Parkrasen“ (BT-Code 

05161) mit Deutschem Weidelgras (Lolium perenne) und Gänseblümchen (Bellis perennis). Die 

Bestände werden entsprechend der Methodik mit 2 bzw. 5 Wertpunkten je 1.000 m² Fläche 

bewertet. 

Das weitere Abstands- und Rahmengrün wurde als „sonstige Spontanvegetation auf Sekundär-

standorten, von Gräsern dominierte Bestände“ (BT-Code 03320) oder „sonstige ruderale Stau-

denfluren, mit Gehölzbewuchs“ (BT-Code 032492) erfasst. Diese haben einen geringen bis mitt-

leren Biotopwert (9 bzw. 12 Wertpunkte je 1.000 m²). Die von Einzelbäumen bestandenen 

Baumscheiben sind zumeist von einjährigen Ruderalfluren (BT-Code 03230) mit geringem Bio-

topwert (6 Wertpunkte je 1.000 m²) bewachsen. Die in den Baumscheiben stockenden Einzel-

bäume jungen (BT-Code 0715213, 0715223) bis mittleren (BT-Code 0715212, 0715222) Alters ha-

ben je nach Alter und Baumart (heimisch/nicht heimisch) einen sehr geringen bis mittleren Bio-

topwert (3 bis 15 Wertpunkte je 1.000 cm Stammumfang). Darüber hinaus sind mehrere Freiflä-

chen im Bereich des Gewerbegebiets gärtnerisch gestaltet. Überwiegend handelt es sich hier-

bei um großflächig mit Efeu (Hedera helix) bewachsene und um verschiedene Kleinsträucher 

ergänzte Flächen, die als „Anpflanzungen mit Bodendeckern (<1 m Höhe) erfasst wurden (BT-

Code 10271). Der Großteil hiervon (insgesamt 3.813 m²) umrahmt den Gebäudekomplex. Wei-

terhin befinden sich im Gewerbegebiet mehrere Anpflanzungen von Sträuchern (BT-Code 

10272), Hecken (Formschnitt) (BT-Code 10273) und Stauden (BT-Code 10276). Der Wert der An-

pflanzungen für Tiere und Pflanzen ist sehr gering (2 bis 4 Wertpunkte je 1.000 m²). Teils werden 

die Anpflanzungen von Bäumen überschirmt (BT-Code 102712 und 102762), der zusätzliche Bi-

otopwert für die Überschirmung der Bäume wird jedoch bereits über die Berücksichtigung der 

Einzelbäume (vgl. Tab. 8) in der Bilanz mit abgebildet. 
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Tab. 8: Flächiger Biotopbestand 

Biotop-

Code

Biotoptyp GW pro 

1.000 m²

RW pro 

1000m²

Biotop-

fläche

Biotop-

wert

[WP] [WP] [m²] [WP]

3 231 29.1

032302 einjährige Ruderalf luren, mit Gehölzbew uchs (10-30% Deckung) 5 1 137 0.8

03249 sonstige ruderale Staudenfluren 5 7 14 0.2

032492 sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbew uchs (10-30% Deckung) 5 7 119 1.4

0324922
sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbew uchs (10-30% Deckung), 

verarmte Ausprägung
2 7 2 397 21.6

03320
sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, 

von Gräsern dominierte Bestände
7 2 552 5.0

033291
sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, sonstige Grasfluren, 

w eitgehend ohne Gehölzbew uchs (Gehölzdeckung < 10%)
7 2 12 0.1

2 904 25.7

05120 Trockenrasen 11 20 156 4.8

0512120 Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen 11 20 229 7.1

05161_§28 artenreicher Zier-/ Parkrasen (§28 NatSchG Bln) 5 11 125 2.0

05161 artenreicher Zier-/ Parkrasen 3 2 2 335 11.7

05162 artenarmer Zier-/ Parkrasen 1 1 59 0.1

1 422 28.4

07320 mehrschichtige Gehölzbestände aus überw iegend nicht heimischen Arten 5 15 1 422 28.4

4 619 9.7

10271 gärtnerisch gestaltete Freif lächen, Anpflanzungen von Bodendeckern 1 1 3 755 7.5

102712
gärtnerisch gestaltete Freif lächen, Anpflanzungen von Bodendeckern, 

von Bäumen überschirmt
1 1 240 0.5

10272 gärtnerisch gestaltete Freif lächen, Anpflanzungen von Sträuchern (>1m) 1 1 335 0.7

102731 gärtnerisch gestaltete Freif lächen, Hecke (Formschnitt), ohne Bäume 2 2 132 0.5

10276 gärtnerisch gestaltete Freif lächen, Anpflanzung von Stauden 2 1 10 0.0

102762 gärtnerisch gestaltete Freif lächen, Anpflanzung von Stauden, mit Bäumen 2 1 147 0.4

52 811 1.5

12310 Industrie-, Gew erbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb) 0 0 29 490 0.0

12642 Parkplätze, teilversiegelt 0 0 7 834 0.0

12642_TrittR Parkplätze, teilversiegelt, mitt Trittrasen 1 0 1 459 1.5

12643 Parkplätze, versiegelt 0 0 3 002 0.0

126442 Garagenanlagen, ohne Baumbestand 0 0 4 633 0.0

12652 Weg mit w assserdurchlässiger Befestigung 0 0 49 0.0

12653 teilversiegelter Weg (inkl. Pflaster) 0 0 2 660 0.0

12654 versiegelter Weg 0 0 3 101 0.0

12740 Lagerflächen 0 0 555 0.0

12830 sonstige Bauw erke 0 0 28 0.0

64 987 94.4

Grün- und Freiflächen

Bebaute Flächen, Verkehrsflächen und Wege

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren

Grünland, Staudenfluren und Rasengesellschaften

Baumreihen und Baumgruppen, mehrschichtige Gehölzbestände

                

Gesamtfläche
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Tab. 9: Vorkommen nicht geschützter Einzelbäume im Bestand 

Nutzung / 

Baufeld

Baum-

Nr.

Baumart StU 

gesamt

Biotop-

wert

[cm] [WP]

385 5.8

GE 1 77 Acer platanoides Spitz-Ahorn 50 0.8

GE 1 78 Acer platanoides Spitz-Ahorn 45 0.7

GE 1 114 NN 50 0.8

GE 4 119 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 4 128 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 4 136 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 5 120 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 5 121 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 5 123 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 5 124 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

GE 5 127 Acer platanoides Spitz-Ahorn 30 0.5

140 2.0

GE 1 97 NN 40 0.5

GE 1 106 NN 40 0.5

GE 1 112 NN 40 0.5

GE 5 137 Acer platanoides Spitz-Ahorn 20 0.5

980 9.7

GE 1 109 NN 50 0.5

GE 1 110 NN 60 0.5

GE 1 113 NN 70 0.6

GE 3 73 Aesculus hippocastanum Gew oehnliche Rosskastanie 60 0.5

GE 4 104 NN 60 0.5

GE 4 105 NN 40 0.5

GE 4 107 NN 50 0.5

GE 4 108 NN 60 0.5

GE 4 118 Acer rubrum Rot-Ahorn 40 0.5

GE 4 126 NN 40 0.5

GE 4 133 NN 70 0.6

GE 4 134 NN 70 0.6

GE 4 135 NN 70 0.6

GE 5 115 Acer rubrum Rot-Ahorn 40 0.5

GE 5 117 Acer rubrum Rot-Ahorn 40 0.5

GE 5 122 NN 50 0.5

GE 5 129 Acer rubrum Rot-Ahorn 40 0.5

GE 5 130 Acer rubrum Rot-Ahorn 30 0.5

GE 5 131 Acer rubrum Rot-Ahorn 40 0.5

300 4.5

GE 1 111 NN 40 0.5

GE 4 98 NN 30 0.5

GE 4 99 NN 40 0.5

GE 4 100 NN 30 0.5

GE 4 101 NN 30 0.5

GE 4 102 NN 30 0.5

GE 4 103 NN 40 0.5

GE 4 116 NN 40 0.5

GE 5 125 Acer rubrum Rot-Ahorn 20 0.5

1 805 22.0

0715223 - sonstiger Einzelbaum, nicht heim. Baumart,  Jungbaum

3 WP pro 1.000 cm StU

Gesamtergebnis

0715212 - sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, mittleres Alter

15 WP je 1.000 cm StU     

0715222 - sonstiger Einzelbaum, nicht heim. Baumart,  mittleres Alter

8 WP pro 1.000 cm StU

0715213 - sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, Jungbaum

7 WP je 1.000 cm StU     
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Die bebauten und (teil-)versiegelten Flächen haben gemäß Berliner Leitfaden zur Bewertung 

und Bilanzierung von Eingriffen (SENMVKU 2023) keinen Biotopwert (0 WP). Eine Ausnahme bil-

den die wenig genutzten Parkplatzflächen, die mit Rasengittersteinen befestigt und in großen 

Teilen mit ausdauerndem Trittrasen (BT-Code 05171) bewachsen sind und somit einen sehr ge-

ringen Biotopwert aufweisen (1 WP je 1.000 m²). Darüber hinaus hat die in Teilen aufgebro-

chene und überwachsene Brachfläche im Westen des Plangebiets einen geringen bis mittleren 

Biotopwert. Je nach Gehölzanteil wurde sie als „sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölz-

bewuchs (Gehölzdeckung 10-30 %) in verarmter Ausprägung“ (BT-Code 0324922, 9 WP je 

1.000 m²) oder als „mehrschichtiger Gehölzbestand aus überwiegend nicht heimischen Arten“ 

(BT-Code 07320, 20 WP je 1.000 m²) erfasst. Der im Plangebiet gelegene Abschnitt der Gustav-

Meyer-Allee (BT-Code 1261221) geht nicht in die Bilanzierung mit ein, da hier Eingriffe in den 

Biotopbestand bereits vollumfänglich im Bestand zulässig sind (siehe Kapitel 2.1). 

Unversiegelte mit Vegetation bestandene Flächen sind im Gewerbegebiet nur in geringem 

Umfang in den Außenanlagen vorhanden. Überwiegend handelt es sich hierbei um teilweise 

ruderale Gras- und Staudenfluren (BT-Code 032xx und 05xxx), gärtnerisch gestaltete Freiflächen 

mit Bodendeckern (BT-Code 10271) sowie Einzelbäume heimischer (BT-Code 071521x) und 

nicht heimischer (BT-Code 071522x) Arten. Insgesamt wurden 114 Einzelbäume erfasst, wovon 

jedoch 71 nach BaumSchVO Bln geschützt sind und daher, zur Vermeidung einer Doppelbe-

wertung, nicht in der vorliegenden Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung mitberücksichtigt werden. 

Neben den europarechtlich besonders geschützten Arten, die gemäß FFH- und Vogelschutz-

richtlinie geschützt sind und im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt werden, 

sind auch Lebensgemeinschaften oder Habitatfunktionen für weitere wertgebende besonders 

geschützte Arten (essenziele Habitate und Funktionen) im Rahmen der Eingriffsregelung zu be-

rücksichtigen. In der Regel ist davon auszugehen, dass potenzielle Vorkommen von planungs-

relevanten national geschützten Arten bei den Kriterien „Vorkommen gefährdeter Arten“ so-

wie „Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten“ in der Biotoptypenbewertung mitberücksichtigt sind. 

Weiterhin ergeben sich weder aus der Biotopausstattung noch aus der Potenzialabschätzung 

aus der faunistischen Untersuchung (MYOTIS 11/2023) oder aus der LaPro-Grundlagenkarte zur 

Zielartenverbreitung von Zielarten des Berliner Biotopverbundes (Geoportal Berlin, LaPro Grund-

lagen: Zielartenverbreitung, Stand: 01.09.2011) Hinweise, dass sich im Plangebiet essenzielle Ha-

bitatanteile oder -funktionen von planungsrelevanten Arten befinden. Ein Zuschlag für das Vor-

kommen sogenannter national geschützter Arten wird somit nicht vergeben. 

Die Darstellung des hier beschriebenen Biotopbestandes ist im Anhang des Berichts im Plan 1 

„Biotop- und Baumbestand“ zu finden. Die Bewertung des flächigen Biotopbestands ist im 

Plan 2 „Bewertungsdarstellung Biotopbestand“ abgebildet. 

4.4.2 Biotopverbund 

Das Plangebiet liegt gemäß des Berliner Landschaftsprogramms, Teilplan Biotop- und Arten-

schutz nicht in einem Schutzgebiet, in einem schutzwürdigen Gebiet für den Biotopverbund 

und/oder einem Gebiet zur Entwicklung und Sicherung der Biotopvernetzung, auch sind im 

Plangebiet keine Strukturen zur Biotopvernetzung dargestellt. 
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Darüber hinaus ist auf Grundlage der Biotopausstattung und der Lage auch keine besondere 

Bedeutung für den lokalen Biotopverbund abzuleiten. Der Wertträger Biotopverbund wird da-

her im Bestand mit 0 Wertpunkten bewertet. 

 

4.5 Schutzgut Landschaftsbild 

4.5.1 Qualität des Landschafts- und Stadtbildes 

Der Programmplan Landschaftsbild des LaPro 2016 stellt das Plangebiet als Teil des „Innenstadt-

bereiches“ dar, es wird daher das „Stadtbild“ nach dem Anteil quartierstypischer Grünstruktu-

ren bewertet, wie im Leitfaden vorgesehen. 

Der Anteil quartierstypischer Freiraumstrukturen im Bestand ist gering (< 10 %). Lediglich die von 

Bäumen gesäumte östliche Grundstücksgrenze sowie der begrünte Bereich der Feuerwehrzu-

fahrt im Südosten des Plangebietes, im Zusammenhang mit der Blockinnenbegrünung außer-

halb des Plangebietes kann als solches gewertet werden. Die Qualität des Stadtbildes wird 

daher im Plangebiet als gering mit 1 Wertpunkt pro 1.000 m² Fläche bewertet. 

Prägende und identitätsstiftende Sichtbeziehungen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ein 

Zuschlag für prägende und identitätsstiftende Sichtbeziehungen wird daher nicht vergeben. 

Insgesamt erhält somit das Plangebiet (ohne die in der Bilanzierung nicht berücksichtigte Stra-

ßenverkehrsfläche der Gustav-Meyer-Allee) für den Wertträger „Qualität des Landschafts- und 

Stadtbildes“ eine Bewertung von 65,0 Wertpunkten. 

4.5.2 Bedeutung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung 

Mit Ausnahme des rund 1.655 m² großen Bereichs im Südosten des Plangebietes, der im Zusam-

menhang mit der anschließenden Grünfläche außerhalb des Plangebietes als Teil der Blockin-

nenbegrünung zu bewerten ist, befinden sich im Plangebiet keine nutz- bzw. erlebbaren Frei-

räume. Da sich die Bewertung des Wertträgers auf die Bewertung der Grün- und Freiflächen 

beschränkt, wird lediglich der begrünte Bereich der Feuerwehrzufahrt im Südosten des Plange-

bietes bewertet. Die Fläche bietet eine geringe Aufenthaltsqualität und ist auch im Zusammen-

hang mit der übrigen Freifläche außerhalb des Plangebietes kleiner als 1 ha. Die Bedeutung 

des Freiraums für die Erholung ist daher als gering (2 Wertpunkte pro 1.000 m²) zu bewerten.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Raum der im LaPro Teilplan „Erholung und Frei-

raumnutzung“ der Dringlichkeitsstufe 1 oder 2 zugeordnet ist und auch die angrenzenden 

Wohnquartiere sind nicht einer dieser Dringlichkeitsstufen zugeordnet. Ein Zuschlag für die Frei-

raumversorgung der Wohnquartiere wird daher nicht angerechnet. 

Ebenfalls erfolgt kein Zuschlag für die äußere Erschließung des Freiraums und die Verbindungs-

funktion zwischen Freiräumen. Es besteht weder eine direkte Anbindung an einen übergeord-

neten Grünzug, noch verbindet die Blockinnenbereichsbegrünung im Südosten des Plangebie-

tes andere erholungsrelevante Freiräume miteinander. 

Jedoch ist die Fläche durch die Abschirmwirkung des großen Gewerbekomplexes und der 

Blockrandbebauung außerhalb des Plangebietes nur einer sehr geringen akustischen 
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Belastung (LDEN ≤50 dB(A), Umweltatlas Berlin, Karte 07.05, Stand: 01.11.2023) ausgesetzt und 

erhält dafür einen Zuschlag von 4 Wertpunkten.  

Die bewertete Freifläche im Bestand ist in der Anhangskarte 9 dargestellt. Insgesamt erhält der 

Wertträger „Bedeutung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung“ im Bestand eine 

Bewertung von 9,9 Wertpunkten. 

 

5. Eingriffsbewertung 

5.1 Wirkfaktoren 

Der Eingriff wird von verschiedenen Wirkfaktoren hervorgerufen, die sich jeweils unterschiedlich 

auf die Schutzgüter auswirken. Dabei ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirk-

faktoren zu unterscheiden. 

Tab. 10: Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren 

- Eingriffe in den Boden und das Grundwasser, temporäre Inanspruchnahme von Fläche 

- Verlust oder Beeinträchtigung von Biotopflächen, Nist-, Brut- und Lebensstätten von Tieren 

- Belastung durch stoffliche (z.B. Staub und Sedimente) und nicht stoffliche Emissionen (z.B. Lärm oder Licht) 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

- Versiegelung und Verdichtung von Boden, Verlust an Fläche 

- Beeinträchtigung der Grundwasserinfiltration, Erhöhung des Oberflächenabflusses 

- Beeinträchtigung von Strömungs- und Windverhältnissen 

- Verlust oder Beeinträchtigung von Biotopflächen, Nist-, Brut- und Lebensstätten von Tieren 

- Veränderung des Orts- und Landschafts- bzw. Stadtbildes 

-Verlust von Grün- und Freiflächen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- Belastung durch stoffliche (z.B. Staub und Sedimente) und nicht stoffliche Emissionen (z.B. Lärm oder Licht) 

 

Im Allgemeinen wesentlich für die vorliegende Eingriffsbewertung sind die anlagebedingten 

Wirkfaktoren. Die betriebs- und baubedingten Wirkfaktoren sind Bestandteil der Umweltprüfung 

zum Bebauungsplan III-233-1 und werden nach den Vorgaben des Leitfadens (SENMVKU 2023) 

in der Eingriffsbilanzierung nicht berücksichtigt.  

Auf Basis angenommener Überlegungen zu den geplanten Baumaßnahmen und zu bauvor-

bereitenden Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass die gesamte Teilfläche des Gewer-

begebiets mit Ausnahme der „Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung“ 

der dort stockenden Bäume abgeräumt wird. Auf dem Areal erfolgt ein fast vollständiger Ab-

trag der Bestandsvegetation sowie der vollständige Rückbau bestehender Gebäude und ver-

siegelter Flächen. 

  



Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Bebauungsplanverfahren III-233-1 �Quartier Am Humboldthain� 

 

 

21. November 2024 PLANUNGSGRUPPE CASSENS + SIEWERT 

Seite 37 

5.2 Vermeidung und Verminderung von Eingriffen 

Für die Vermeidung von Eingriffen stehen in der Bauleitplanung verschiedene Instrumente zur 

Verfügung. Ein wirksames Mittel ist die Begrenzung der über- und unterbaubaren Flächen. Hier-

durch können Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Wasser vorrangig vermieden oder vermin-

dert werden. Weiterhin werden hierdurch im Bebauungsplan III-233-1 Lücken in der randlichen 

Bebauung festgesetzt, die Eingriffe in das Schutzgut Klima (Wertträger „Lauftaustausch“) ver-

mindern. 

Weiterhin werden drei Flächen mit Bindung für die Bepflanzung und Erhaltung einzelner Bäume 

festgesetzt. Die Maßnahme dient sowohl der Vermeidung von Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes als auch der Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt. 

Zur Verminderung von Eingriffen in den Wasserhaushalt und zur Vermeidung von Gewässerbe-

lastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss wird festgesetzt (textliche Festset-

zungen Nr. 5.7), dass das innerhalb der Baugebiete anfallende Niederschlagswasser vollstän-

dig in den Baugebieten zu bewirtschaften ist. Eine Ableitung ist nur ausnahmsweise zulässig, 

wenn die Belange des Boden- und/oder Grundwasserschutzes einer vollständigen Bewirtschaf-

tung entgegenstehen. 

Ebenfalls vermieden werden Eingriffe in den Wasserhaushalt durch die Festsetzung von Retenti-

onsdächern (textliche Festsetzungen Nr. 5.2), die in Verbindung mit der festgesetzten Dachbe-

grünung (textliche Festsetzungen Nr. 5.1) geeignet ist, den Anteil der Verdunstung auf den ge-

planten Dachflächen maßgeblich zu erhöhen. Hierdurch kann gleichzeitig der Überwärmungs-

effekt durch die Bebauung vermindert werden, sodass die Maßnahme auch eine Verminde-

rungsmaßnahme für die Eingriffe in das Stadtklima darstellt. 

 

Tab. 11: Übersicht über Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen 

Schutzgut Boden 

• Begrenzung der über- und unterbaubaren Fläche 

Schutzgut Wasser 

• Begrenzung der über- und unterbaubaren Fläche 

• Festsetzung zur Versickerung von Niederschlagswasser 

• Festsetzung von begrünten Retentionsdächern 

Schutzgut Klima 

• Baukörperausweisungen mit Lücken zwischen den einzelnen Bauteilen 

• Teilweise Erhaltung des Baumbestandes 

• Festsetzung von begrünten Retentionsdächern 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

• Teilweise Erhaltung des Baumbestandes 

Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 

• Teilweise Erhaltung des Baumbestandes 
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5.3 Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen 

Der Eingriffsbewertung liegt eine Prognose der Planungssituation und ihrer Auswirkungen auf 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zugrunde. Dies beinhaltet neben der Abschätzung 

der zu erwartenden Beeinträchtigungen auch die Annahme über die für den Ausgleich maß-

geblichen Grünfestsetzungen.  

Festsetzung über die Begrünung von Dachflächen (textliche Festsetzung Nr. 5.1) sowie die Aus-

bildung von Retentionsdächern (textliche Festsetzung Nr. 5.2) 

Gemäß der Festsetzung sind mind. 35 % (GE 4 bis GE 6) bis 50 % (GE 2) der Summe aller Dach-

flächen der Hauptgebäude in dem geplanten Gewerbegebiet zu begrünen. Der durchwurzel-

bare Teil des Dachaufbaus muss mindestens 8 cm bzw. 25 cm betragen. Der Anteil der begrün-

ten Dachflächen mit einer Substratstärke von mind. 25 cm beträgt zwischen 20 % (GE 5) und 

35 % (GE 4 und GE 6). Lediglich für das GE 1 wurde die Mindesthöhe des durchwurzelbaren Teils 

des Dachaufbaus ausschließlich auf 8 cm festgesetzt. Darüber hinaus sind zur Rückhaltung von 

Niederschlagswasser mindesten 25 % (GE 5) bis 50 % (GE 1 und GE 3) der Dachflächen der 

Hauptgebäude als Retentionsdächer auszubilden. Hiervon ausgenommen sind lediglich die 

Dachflächen im GE 2. 

Die begrünten Dachflächen (insbesondere als Retentionsdächer) dienen der Regulierung und 

zeitweiligen Rückhaltung (Retention) des Niederschlagsabflusses und erhöhen gleichzeitig die 

Verdunstung durch die Transpiration der Pflanzen, was sowohl dem Ausgleich von Eingriffen in 

den natürlichen Wasserhaushalt als auch dem Ausgleich von Eingriffen in die stadtklimatische 

Funktion dient. Zusätzlich bilden die Gründächer einen Lebensraum für Insekten, die wiederum 

Nahrungsquelle für überfliegende oder im Plangebiet jagende Fledermäuse sein können. Dies 

ist insbesondere mit Blick auf das Jagdhabitat des Großen Abendseglers relevant. Im begrenz-

ten Umfang stellt die Dachbegrünung außerdem zusätzliche Bodenfunktionen zur Verfügung. 

Diese Wirkungen der Maßnahme sind in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung jedoch nur 

teilweise quantifizierbar. 

Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen sowie die Bindungen zur Anpflanzung von Bäumen (textliche Festsetzungen Nr. 5.4 und 5.5) 

Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

sind mindestens 50 standortgerechte Bäume (davon 18 großkronige) mit einem Mindeststamm-

umfang von 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen (textliche Festset-

zung Nr. 5.4). Des Weiteren sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5.5 im geplanten Gewerbe-

gebiet mindestens weitere 50 Bäume mit einem Mindeststammumfang von 18 cm zu pflanzen, 

zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Hiervon müssen mindestens 47 Bäume großkronig 

sein. Bei der Berechnung der Anzahl der zu pflanzenden Bäume sind die innerhalb der Flächen 

mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung vorhandener Bäume (vgl. Kap. 5.2) sowie 

die gemäß der textlichen Festsetzung 5.4 zu pflanzenden Bäume nicht mit einzurechnen. 

Durch die Pflanzfestsetzungen können lokale Eingriffe in den Wasserhaushalt, die stadtklimati-

sche Funktion sowie in das Schutzgut Tiere und Pflanzen teilweise ausgeglichen werden. 
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Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherung einer gewissen Blockinnenbegrünung und 

kann damit Eingriffe in das Landschafts- bzw. Stadtbild sowie in die Erholungsfunktion ausglei-

chen. 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (textliche Festsetzung Nr. 5.6) 

Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft ist ein Sandtrockenrasen des Biotoptyps Grasnelken-Fluren und Blauschiller-

gras-Rasen (Biotop-Code 051212) im Umfang von mindestens 530 m² anzulegen, zu erhalten 

und bei Abgang wiederherzustellen. 

Dies dient vorrangig dem Ausgleich des Verlustes biotopschutzrechtlich geschützter Trocken-

rasenflächen im Plangebiet, gleichzeitig wird durch die Maßnahme jedoch auch teilweise der 

Biotopwertverlust im Plangebiet für Tiere und Pflanzen ausgeglichen. 

Tab. 1: Übersicht über Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen, nicht quantifizierbare Maßnahmen sind 

kursiv dargestellt. 

Schutzgut Boden 

• Dachbegrünung (geringfügig) 

Schutzgut Wasser 

• Dachbegrünung 

• Ausbildung von Retentiondächern 

• Pflanzbindungen zur Anpflanzung von Bäumen  

Schutzgut Klima 

• Dachbegrünung (Transpirationskühle, Wärmedämmung) 

• Pflanzbindungen zur Anpflanzung von Bäumen 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

• Dachbegrünung 

• Pflanzbindungen zur Anpflanzung von Bäumen 

• Entwicklung und Erhalt eines Sandtrockenrasens 

Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 

• Festsetzung einer innenstadttypischen randlichen baulichen Fassung unter besonderer Berücksichtigung 
von Belangen des Denkmalschutzes 

• Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen als Blo-
ckinnenbegrünung 
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6. Bewertung der Planungssituation 

Die Planungssituation wird anhand des vorliegenden Datenstandes und der in Kap. 5 darge-

legten Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des angepassten „Berliner Leitfadens zur 

Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ (SENMVKU 2023) bewertet. 

6.1 Schutzgut Boden 

Eingriffe in den Boden in Folge der Planung sind vor allem aufgrund der Bebauung und sonsti-

gen Flächenversiegelungen zu erwarten, die der Bebauungsplan III-233-1 vorbereitet. Die Be-

rechnung der in der Planungssituation voraussichtlich versiegelten Flächen leitet sich aus der 

durch den Bebauungsplan zulässigen Bebauung ab. Es wird davon ausgegangen, dass die 

maximal zulässige GRZ für die Summe aus Haupt- und Nebenanlagen voll ausgeschöpft wird.  

Geschotterte oder mit Kies bedeckte Schmuckflächen fließen nicht in die Berechnung der 

Grundflächen (Summe der Haupt- und Nebenanlagen) mit ein, haben jedoch einen Einfluss 

auf natürliche Bodenfunktionen. Im Sinne eines konservativen Bewertungsansatzes wird daher 

davon ausgegangen, dass sämtliche nicht über- oder unterbaubaren Grundstücksflächen 

(Baugebietsfläche abzüglich der Summe der Haupt- und Nebenanlagen) geschottert sind, so-

weit dies nicht dem Regenbewirtschaftungskonzept (SIEKER 01/2024) oder sonstigen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes III-233-1 widerspricht. 

Auf der im Bestand bereits bestehenden Straßenverkehrsfläche der Gustav-Meyer-Allee wäre 

eine Vollversiegelung wie auch im Bestand zulässig. Diese wird daher in der Bilanzierung nicht 

mitberücksichtigt (siehe Kapitel 2.1). 

1.1.1 Natürliche Funktionen des Bodens und Archivfunktion für die Naturgeschichte 

Entsprechend der geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan III-233-1 ist eine vollständige 

Versiegelung der Baugebiete von 77 % (GE 5) bis nahezu 100 % (GE 2) zulässig. Auf vollversie-

gelten Flächen stehen keine Bodenfunktionen zur Verfügung, die Flächen werden daher mit 

0 Wertpunkten bewertet. 

Im Weiteren sehen die Festsetzungen des Bebauungsplanes die Entwicklung von 530 m² Sand-

trockenrasen auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft innerhalb des Baugebietes GE 4 vor (TF Nr. 5.6). Diese Fläche 

wird, vergleichbar der Bewertung für gärtnerische Anlagen im Berliner Leitfaden (SENMVKU 

2023), mit 6 Wertpunkten je 1.000 m² Fläche bewertet, da hier davon auszugehen ist, dass 

durch den Ausbau belasteter Auffüllungsschichten und das Einbringen unbelasteter Böden 

eine leichte Verbesserung der Bodenfunktion erreicht wird. 

Ebenfalls mit 6 Wertpunkten bewertet werden die im Entwässerungskonzept (SIEKER 01/2024) 

vorgesehenen Flächen zur Versickerung der Regenabwässer, die voraussichtlich nicht in das 

Retentionsbecken abgeleitet werden (können). Diese befinden sich vor allem im Westen 

(GE 1), im Nordosten (GE 3) und im Osten (GE 6) im Bereich der Flächen mit Bindungen für Be-

pflanzungen und für die Erhaltung. Eine Befestigung dieser Bereiche kann ausgeschlossen wer-

den, da dies dem festgesetzten Baumerhalt sowie dem Ziel der vollständigen Bewirtschaftung 

des Regenwassers im geplanten Gewerbegebiet widersprechen würde. 
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Alle übrigen nicht über- oder unterbaubaren Grundstücksflächen fließen mit 1 Wertpunkt je 

1.000 m² in die Bewertung ein. Dies entspricht der Bewertung, der hier, wie oben beschrieben, 

zulässigen Schotterflächen.  

Tab. 12: Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen in der Planungssituation 

Kriterium Einstufung Punkte [WP] Fläche WP

geplante Nutzung [m²] Fläche

Höchste Schutzwürdigkeit sehr hoch 21 - 16

Sehr hohe Schutzwürdigkeit hoch 14 - 12

Hohe Schutzwürdigkeit mittel - hoch 8

Schutzwürdige Böden mittel 6

Mittlere Bedeutung für die "Regelungsfunktion für den 

Wasserhaushalt" und  die "Puffer- und Filterfunktion" 1 576 9.5

GE 1 312 1.9

GE 3 410 2.5

GE 4 674 4.0

GE 6 180 1.1      

Anforderungen an den Bodenschutz gering

Ausschlussbodengesellschaften 4

Böden ohne besonders schützenswerte Bodenfunktionen / 

befestigte jedoch teilweise offene Flächen 2

Befestigte Flächen mit noch eingeschränkt vorhandenen 

natürlichen Bodenfunktionen 1 5 457 5.5

GE 1 302 0.3

GE 2 29 0.0

GE 3 332 0.3

GE 4 314 0.3

GE 5 4 343 4.3

GE 6 137 0.1

Fläche ist voll versiegelt sehr gering 0 57 954 0.0

GE 1 9 631 0.0

GE 2 2 957 0.0

GE 3 9 861 0.0

GE 4 11 374 0.0

GE 5 13 762 0.0

GE 6 10 369 0.0

Plangebiet gesamt 64 987 14.9
 

Insgesamt ergibt sich eine Wertigkeit der Vorhabenfläche von 14,9 Wertpunkten für den Wert-

träger Boden. Das bedeutet einen Wertverlust von 44,5 Wertpunkten (rund 75 %) gegenüber 

dem Bestand. 

Wie eingangs beschrieben, folgt die Bewertung der Planungssituation der Annahme eines so-

genannten „worst case -Szenarios“. Im städtebaulichen Vertrag ist zusätzlich zu den Festsetzun-

gen des Bebauungsplans III-233-1 ein Biotopflächenfaktor (BFF) von 0,3 geregelt, der unter an-

derem durch Verwendung wassergebundener Wegedecken (statt vollständig versiegelter We-

geflächen) erreicht werden kann. Es ist daher anzunehmen, dass der tatsächliche Wertverlust 

in Bezug auf den Wertträger „Natürliche Funktionen des Bodens und Archivfunktion für die Na-

turgeschichte“ bei Durchführung der Planung voraussichtlich geringer ist als oben ermittelt. 
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Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle und in der Anhangskarte 2 nach Teilflächen zu-

sammengefasst dargestellt.  

 

6.2 Schutzgut Wasser 

„Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist oder sonstige signifikante 

nachteilige Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer nicht zu erwarten sind und sonstige 

Belange nicht entgegenstehen [..]“, ist für die Regenwasserbewirtschaftung in Berlin die Versi-

ckerung des Regenwassers über die belebte Bodenzone anzustreben (§ 36a BWG). Die Bewer-

tung des Wertträgers Wasser in der Planungssituation erfolgt daher, neben der Berücksichti-

gung der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans III-233-1, auf Grundlage des im Fach-

gutachten Regenwasser (SIEKER 01/2024) integrierten Regenwasserbewirtschaftungs- (RWB-) 

Konzeptes. Das Konzept zeigt auf, dass im geplanten Gewerbegebiet eine Niederschlagswas-

serbewirtschaftung grundsätzlich über dezentrale RWB-Maßnahmen möglich ist.  

Das RWB-Konzept schlägt für das Gewerbegebiet ein Kaskadenkonzept vor, das eine vollstän-

dige Niederschlagswasserbewirtschaftung innerhalb des geplanten Gewerbegebietes trotz 

der hohen Baudichte zulässt. Hierbei werden die Dachabflüsse in Gründächern zurückgehalten 

und auf die unterbauten, ebenerdigen Flächen (Tiefgaragendecken) oder tiefer gelegene 

Staffelgeschosse aufgeleitet. Diese unterbauten Flächen werden ähnlich der Dachbegrünung 

mit einer Retentionsschicht ausgebildet. Nur der Anteil des Regenwassers, der nicht auf den 

begrünten Gebäudeflächen verdunstet, soll im Falle des „Quartiers Am Humboldthain“ in ein 

innerhalb des geplanten „Quartiersparks“ verortetes Retentionsbecken eingeleitet werden. 

Dieses Retentionsbecken hat einen Überlauf in eine Versickerungsanlage (Mulde oder Rigole), 

so dass in feuchten Perioden das überschüssige Wasser dem Grundwasser zugeführt werden 

kann (SIEKER 01/2024). Dieses Grundkonzept wurde ebenfalls in der Freianlagenplanung (Stand: 

22.10.2024) aufgegriffen und planerisch umgesetzt. 

 

6.2.1 Naturnähe des Wasserhaushalts 

Entsprechend der geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan III-233-1 sind die Dachflächen 

der Hauptanlagen, mit Ausnahme von GE 2, zu 25 % (GE 5) bis 50 % (GE 1 und 3) als Retentions-

dach zur Rückhaltung von Regenwasser auszubilden. Der auf diesen Dachflächen ausgebil-

dete Regenwasserspeicher dient nicht nur der Rückhaltung von Regenwasser, sondern auch 

gleichzeitig der Bewässerung der Dachbegrünung, sodass große Teile des Regenwassers wie-

der verdunstet werden und sich der Gesamtabfluss solcher intensiv begrünten Dachflächen 

nahe dem eines natürlichen Wasserhaushaltes offener Wiesenflächen verhält. Die geplanten 

Retentionsdächer wurden somit entsprechend der Methodik (SENMVKU 2023) gleich den gärt-

nerischen Anpflanzungen und Rasenflächen auf Flächen mit Bodenanschluss (z.B. im Quartiers-

park) mit 8 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet.  

Die übrigen zu begrünenden Dachflächen im Plangebiet werden entsprechend der festge-

setzten Substratstärke mit 6 Wertpunkten (Substratstärke mind. 25 cm) bzw. 4 Wertpunkten 

(Substratstärke mind. 8 cm) je 1.000 m² bewertet. 
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Alle übrigen gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans vollständig versiegelbaren Flä-

chen (unbegrünte Dachflächen, Dachflächen der Nebenanlagen und sonstige Nebenanla-

gen) werden mit 0 Wertpunkten bewertet. Eine Ausnahme bildet hier das gemäß dem RWB-

Konzept (SIEKER 01/2024) rund 750 m² große Retentionsbecken im „Quartierspark“ (GE 5), das 

als Wasserfläche eine hohe Verdunstung hat und entsprechend mit 10 Wertpunkten je 1.000 m² 

Fläche bewertet wird.  

Tab. 13: Bewertung der Naturnähe des Wasserhaushalts in der Planungssituation 

Kriterium Einstufung Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Gehölzbestandene Bereiche, Wasser und Feuchtgebiete sehr hoch 10 3 887 38.9

GE 1 563 5.6

GE 2 15 0.2

GE 3 677 6.8

GE 4 198 2.0

GE 5 2 254 22.5

GE 6 180 1.8

Gärten, Wiesen, Kulturland mit natürlichem Wasserhaushalt, 

intensiv begrünte Retentionsdächer hoch 8 11 635 93.1

GE 1 2 954 23.6

GE 3 2 824 22.6

GE 4 2 249 18.0

GE 5 1 851 14.8

GE 6 1 757 14.1

Begrünung auf Dächern und Tiefgaragen 

mit > 15 cm Substratstärke mittel - hoch 6

Extensive Begrünung auf Dächern (< 15 cm Substratstärke), 

wasser- und luftdurchlässige Beläge (z. B. Rasengitter, 

Sickersteine, Pflaster mit Sickerfugen, Kies), 

vegetationsfreier Boden, Flächen mit Drainagen mittel 4 4 036 16.1

GE 2 464 1.9

GE 4 480 1.9

GE 5 2 712 10.8

GE 6 380 1.5

Pflasterbeläge (ohne Sickerfugen) gering 2

Fläche ist voll versiegelt (ohne randliche Versickerung)

nicht 

vorhanden 0 45 429 0.0

GE 1 6 728 0.0

GE 2 2 508 0.0

GE 3 7 102 0.0

GE 4 9 435 0.0

GE 5 11 288 0.0

GE 6 8 368 0.0

Plangebiet gesamt 64 987 148.1
 

Ebenfalls eine hohe Verdunstung und entsprechend sehr hohe Bewertung (10 WP) haben die 

entsprechend den Festsetzungen vorgesehenen Gehölzflächen. Für alle übrigen nicht über- 

oder unterbaubaren Grundstücksflächen (Baugebietsfläche abzüglich der Summe der Haupt- 

und Nebenanlagen), wird analog zum Schutzgut Boden eine geschotterte Fläche 
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angenommen. Die Wasserhaushaltsfunktion dieser Flächen wird entsprechend der Methodik 

(SENMVKU 2023) mit 4 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet. 

Tab. 14: Zuschlag Niederschlagswasserbewirtschaftung Planungssituation 

Kriterium Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Zuschlag für verdunstungsfördernde Maßnahmen (zum Beispiel 

Regenwasserspeicher oder Feuchtgebiete) 3 19 940 59.8

GE 1 3 247 9.7

GE 2 2 971 8.9

GE 3 2 116 6.3

GE 4 4 009 12.0

GE 5 5 540 16.6

GE 6 2 057 6.2

Zuschlag für verdunstungsermöglichende Maßnahmen (zum 

Beispiel Flächenversickerung, Mulden oder Tiefbeetrigole) 2 29 522 59.0

GE 1 3 482 7.0

GE 3 4 986 10.0

GE 4 5 906 11.8

GE 5 8 456 16.9

GE 6 6 692 13.4

Zuschlag für versickerungsfördernde Maßnahmen (zum Beispiel 

Rigolen, Sickerschächte) 1

49 462 118.9Plangebiet gesamt
 

Wie Eingangs beschrieben ist eine vollständige Regenwasserbewirtschaftung innerhalb des 

Plangebietes (ausgenommen der Gustav-Meyer-Allee) vorgesehen. Ein Großteil der nicht auf 

den Dachflächen zurückgehaltenen und verdunsteten Regenabwässer soll hierbei in ein Re-

tentionsbecken geleitet werden (SIEKER 01/2024), damit es hier verdunsten sowie der Bewässe-

rung der Grünflächen dienen kann. Hierbei handelt es sich um eine verdunstungsfördernde 

Maßnahme. Alle gemäß dem RWB-Konzept an das Retentionsbecken angeschlossenen Flä-

chen (vgl. SIEKER 01/2024) mit einem naturfernen Wasserhaushalt (Bewertung des Wertträgers 

Wasserhaushalt ≤ 6 Wertpunkte je 1.000 m²) erhalten somit einen Zuschlag von 3 Wertpunkten 

je 1.000 m². ). 

Die übrigen Regenwasserabflüsse entwässern entsprechend dem RWB-Konzept (SIEKER 01/2024) 

in Versickerungsmulden oder vergleichbare Versickerungsanlagen (wie z.B. Tiefbeete, wasser-

optimierte Baumstandorte, etc.). Die Zuleitung erfolgt oberflächig. Die Versickerung erfolgt 

über die belebte Bodenschicht. Hierbei handelt es sich um verdunstungsermöglichende Maß-

nahmen, die einen Zuschlag von 2 Wertpunkten je 1.000 m² angeschlossene Fläche erhalten. 

Dies betrifft vor allem die Flächen im westlichen GE 1 und im östlichen GE 2 sowie Tiefgaragen-

dächer und sonstigen ebenerdig versiegelten bzw. teilversiegelten Flächen im südlichen Plan-

gebiet (SIEKER 01/2024). Darüber hinaus wird voraussichtlich ein Teil der Dachflächen des süd-

östlichen GE 6 (SIEKER 01/2024) in Mulden oder vergleichbaren Anlagen versickert, da hier ein 

Anschluss an das Retentionsbecken aufgrund eines zu geringen Weg-Gefälle-Gradienten ver-

mutlich nicht möglich sein wird. Entsprechend eines konservativen Ansatzes wird davon ausge-

gangen, dass 50 % der Dachflächen der Hauptgebäude des GE 6 über verdunstungsermög-

lichende Anlagen bewirtschaftet wird. 
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Insgesamt erhöht sich die Wertigkeit des Gewerbegebietes bezüglich des Wertträgers ‚Natur-

nähe des Wasserhaushalts‘ in der Planungssituation gegenüber dem Bestand um 102,8 Wert-

punkte. 

Dabei ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Wertigkeit des Gewerbegebietes bezüglich 

des Wertträgers „Naturnähe des Wasserhaushalts“ bei Planvollzug noch höher zu bewerten ist. 

Die Bewertung der Planungssituation folgt der Annahme eines sogenannten „worst case -Sze-

narios“, im städtebaulichen Vertrag ist jedoch zusätzlich zu den Festsetzungen des Bebauungs-

plans III-233-1 ein Biotopflächenfaktor (BFF) von 0,3 geregelt, der unteranderem durch die Ver-

wendung wasser- und luftdurchlässiger Beläge oder eine Erhöhung des Gründachanteils er-

reicht werden kann. 

Die Bewertung der Planungssituation ist zusammengefasst in der Anhangskarte 4 dargestellt.  

6.2.2 Gewässerbelastung durch anthropogen induzierten Oberflächenabfluss 

Bei Umsetzung des RWB-Konzeptes oder einer vergleichbaren Lösung werden mit Ausnahme 

der Gustav-Meyer-Allee alle Flächen im Plangebiet von der Mischwasserkanalisation abgekop-

pelt. Der Anteil der an die Mischwasserkanalisation angeschlossenen Fläche im Plangebiet be-

trägt somit weit weniger als 10 %.  

Folglich wird das Plangebiet entsprechend dem Leitfaden (SENMVKU 2023) mit 6 Wertpunkten 

je 1.000 m² bewertet. Daraus ergibt sich eine Wertigkeit des Plangebiets (ohne die Flächen der 

Gustav-Meyer-Allee) von 389,9 Wertpunkten in der Planungssituation gegenüber der Bestands-

situation. 

 

6.3 Schutzgut Klima 

Wie bereits bei der Bewertung der Planungssituation der Schutzgüter Boden und Wasser, sind 

die Grundlagen der Bewertung für das Schutzgut Klima die geplanten Festsetzungen des Be-

bauungsplanes III-233-1 sowie das Regenbewirtschaftungskonzept (SIEKER 01/2024). Auch bei 

der Bewertung der Planungssituation des Schutzgutes Klima wird davon ausgegangen, dass 

die maximal zulässige GRZ für die Summe aus Haupt- und Nebenanlagen voll ausgeschöpft 

wird.  

Die zur Pflanzung festgesetzten großkronigen Bäume (textliche Festsetzungen 5.4 und 5.5) wer-

den entsprechend der Methodik (SENMVKU 2023) mit einer Kronenbedeckung von 40 m² be-

rücksichtigt, dies entspricht einer durchschnittlichen Kronenbedeckung nach etwa 10 Jahren. 

Für die in ihrer Kronengröße nicht näher definierten festgesetzten Baumpflanzungen wird eine 

Kronenbedeckung von 10 m² (kleinkroniger Baum) angenommen. 

Alle übrigen nicht über- oder unterbaubaren Grundstücksflächen (Baugebietsfläche abzüglich 

der Summe der Haupt- und Nebenanlagen) werden im Sinne eines konservativen Ansatzes als 

mit Schotter oder Kies bedeckte Flächen bewertet, soweit dies nicht den Anforderungen des 

Regenbewirtschaftungskonzeptes (SIEKER 01/2024) oder sonstigen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes III-233-1 widerspricht. 
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Zur Bewertung des Wertträgers Luftaustausch wurde außerdem das Klimagutachten zum Be-

bauungsplan III-233-1 (LOHMEYER 07/2023) in Verbindung mit der Stellungnahme zu Auswirkun-

gen von Planungsänderungen des aktuellen Bebauungsplanentwurfs auf die Aussagen des 

Klimagutachtens (LOHMEYER 10/2023) ausgewertet. 

Auf der bereits bestehenden Straßenverkehrsfläche der Gustav-Meyer-Allee, wäre eine Voll-

versiegelung wie auch im Bestand zulässig. Diese wird daher in der Bilanzierung nicht mitbe-

rücksichtigt (siehe Kapitel 2.1). 

6.3.1 Luftaustausch 

Wie sich aus der Modellierung der mittleren jährlichen Windgeschwindigkeiten in ca. 1.5 m über 

Grund aus dem Klimagutachten (LOHMEYER 07/2023) ableiten lässt, kann der vom „Volkspark 

Humboldthain“ herabfließende Kaltluftstrom in der Planungssituation nicht mehr wie im Bestand 

in das Baugebiet eindringen. Der überwiegende Teil aller Flächen im Plangebiet wird daher als 

Siedlungsraum mit einem geringen Kaltluftvolumenstrom (> 20 – 60 m³/s) mit 2 Wertpunkten je 

1.000 m² bewertet. 

Lediglich im Bereich der zur Gustav-Meyer-Allee hin ausgerichteten (teils mit einem Luftge-

schoss überbauten) Unterbrechungen kann der Kaltluftstrom weiterhin in das Gewerbegebiet 

eindringen. Diese Flächen werden gleich dem Bestand weiterhin als Siedlungsraum im Kaltluf-

teinwirkbereich mit 4 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet. 

Inwiefern sich die durch LOHMEYER (10/2023) berechneten lokalen Zunahmen der Windge-

schwindigkeiten innerhalb des Gewerbegebietes in der Planungssituation positiv auf den Trans-

port der Kaltluft auswirken, kann nicht quantifiziert werden. Entsprechend eines konservativen 

Ansatzes werden daher die Flächen wie im Bestand mit 2 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet. 

Zuschläge für die Porosität oder den Rückbau von Gebäuden werden nicht vergeben. 

Insgesamt verringert sich bei Planvollzug die Wertigkeit der Vorhabenfläche für den lokalen 

Luftaustausch um rund 15 % (21,5 Wertpunkte) gegenüber dem Bestand. 

Die Bewertung der einzelnen Teilflächen in der Planungssituation ist in der Anhangskarte 6 dar-

gestellt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Wertigkeit der einzelnen Teilflächen in der Pla-

nungssituation, in Hinblick auf ihre Bedeutung für den Luftaustausch, je Teilfläche des Gewer-

begebiets. 
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Tab. 15: Bewertung des Luftaustausches in der Planungssituation 

Kriterium Einstufung Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Grünfläche mit sehr hohem und hohem Kaltluft-

volumenstrom (> 90 m³/s) sehr hoch 10

Grünfläche mit mittlerem Kaltluftvolumenstrom (60 - 90 m³/s) hoch 8

Grünfläche mit geringem Kaltluftvolumenstrom (20 - 60 m³/s)

mittel 

- hoch 6

Siedlungsraum im Kaltlufteinwirkbereich bzw. Flächen mit 

einem mittleren und hohen Kaltluftvolumenstrom (> 60 m³/s) mittel 4 2 690 10.8

GE 1 1 087 4.3

GE 3 1 490 6.0

GE 6 113 0.5

Siedlungsraum mit einem geringen Kaltluftvolumenstrom 

(20 - 60 m³/s) gering 2 62 297 124.6

GE 1 9 158 18.3

GE 2 2 986 6.0

GE 3 9 113 18.2

GE 4 12 362 24.7

GE 5 18 105 36.2

GE 6 10 573 21.1

Siedlungsraum mit einem sehr geringen 

Kaltluftvolumenstrom bzw. Kaltluftvolumenstrom nicht 

vorhanden (< 20 m³/s)

sehr 

gering 0

64 987 135.4Plangebiet gesamt
 

6.3.2 Stadtklimatische Funktion 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes III-233-1 sehen auf einem Teil der Dachflä-

chen (der Hauptgebäude) im Plangebiet eine Dachbegrünung mit einer Substratstärke von 

mindestens 25 cm vor. Aufgrund der hohen Substratstärke ist davon auszugehen, dass sich hier 

Vegetationsbestände ausbilden können, die sich in ihrer stadtklimatischen Funktion ähnlich ver-

halten wie Wiesenflächen auf natürlichen Standorten. Diese Flächen werden daher entspre-

chend der Methodik (SENMVKU 2023) mit 6 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet. Ebenso wie der 

in der textlichen Festsetzung Nr. 5.6 vorgesehene Trockenrasen. 

Alle übrigen begrünten Dachflächen müssen, gemäß der Festsetzung, nur eine Substratstärke 

von mindestens 8 cm haben. Bei einer Substratstärke von lediglich 6 cm, kann sich in der Regel 

nur noch eine bedingt klimatisch entlastende Vegetation mit einem hohen Sukkulentenanteil 

und ansonsten spärlichem Bewuchs ausbilden, sodass diese Flächen nur mit 3 Wertpunkten je 

1.000 m² bewertet werden. 

Als klimatisch stark entlastende Strukturen (10 Wertpunkte je 1.000 m²) wurden alle zum Erhalt 

festgesetzten Baumstandorte (kronenbedeckte Fläche), alle gemäß den Festsetzungen vorge-

sehenen Baumpflanzungen sowie das gemäß dem Regenbewirtschaftungskonzept (SIEKER 

01/2024) vorgesehene Retentionsbecken (750 m²) gewertet. 

Als klimatisch belastend zu werten sind alle übrigen nicht vegetationsbedeckten Flächen. 
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Die Bewertung der stadtklimatischen Funktion der einzelnen Teilflächen ist in der Anhangs-

karte 8 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Wertigkeit des Plangebietes nach 

Durchführung der Planung in Hinblick auf ihre stadtklimatische Funktion je Teilfläche des Ge-

werbegebiets. 

Tab. 16: Bewertung der Stadtlimatischen Funktion in der Planungssituation 

Kriterium Einstufung Punkte Fläche WP

geplante Nutzung [WP] [m²] Fläche

Klimatisch stark entlastend wirkende Strukturen 

(Gehölze > 2,0 m, Wasserflächen, Schilfflächen) sehr hoch 10 4 259 42.6

GE 1 1 061 10.6

GE 2 40 0.4

GE 3 951 9.5

GE 4 224 2.2

GE 5 1 875 18.8

GE 6 108 1.1

Klimatisch entlastend wirkende Strukturen 

(Gehölze > 1,0 - 2,0 m) hoch 8

Klimatisch überwiegend entlastend wirkende Strukturen 

(Gehölze < 1,0 m, Wiesen, Ruderalvegetation, intensive 

Dachbegrünungen) mittel 6 3 818 22.9

GE 1 706 4.2

GE 3 679 4.1

GE 4 1 217 7.3

GE 5 514 3.1

GE 6 702 4.2

Klimatisch überwiegend entlastend wirkende Strukturen 

mit stark wechselnder Vegetationsbedeckung (Acker) gering - mittel 5

Klimatisch bedingt entlastend wirkende Strukturen (ext. 

Dachbegrünungen, ggf. auch techn. Flächen mit Vegetation, 

w ie Rasengitter oder Pflaster mit Fugenvegetation) gering 3 9 346 28.0

GE 1 2 124 6.4

GE 2 463 1.4

GE 3 2 030 6.1

GE 4 1 316 3.9

GE 5 2 068 6.2

GE 6 1 345 4.0

Klimatisch belastend wirkende Strukturen (alle 

vegetationsfreien Flächen, w ie Dächer, Asphalt, Beton, 

Fassaden, Pflasterflächen)

nicht 

vorhanden 0 47 564 0.0

GE 1 6 354 0.0

GE 2 2 483 0.0

GE 3 6 943 0.0

GE 4 9 605 0.0

GE 5 13 648 0.0

GE 6 8 531 0.0

Plangebiet gesamt 64 987 93.5  

Mit den Festsetzungen zur Pflanzung und zum Erhalt von Bäumen (vgl. Kap. 5.2 und Kap. 5.3) 

kann eine Überschirmung des Plangebietes mit Bäumen entsprechend dem Bestand gesichert 

werden. Entsprechend den Empfehlungen im „Berliner Leitfaden zur Bewertung und Bilanzie-

rung von Eingriffen“ (SENMVKU 2023) werden je zu pflanzendem großkronigen Baum eine über-

schirmte Fläche von 40 m² und die in ihrer Kronengröße nicht näher definierten 10 m² 
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(kleinkroniger Baum) angenommen. Zuzüglich der von den zu erhaltenden Bäumen über-

schirmten Fläche werden in der Planungssituation rund 4 % des Gewerbegebiets von Bäumen 

überschirmt. Für einen Zuschlag für die Überschirmung mit Bäumen ist der Flächenanteil zu ge-

ring. 

Auch ein Zuschlag für den Hochbauabriss kann nicht angerechnet werden, da eine dauer-

hafte Entsiegelung der Fläche durch den Bebauungsplan nicht gesichert wird. 

Bei Planvollzug ergibt sich keine maßgebliche Änderung der Wertigkeit des Gewerbegebietes 

bezüglich dessen stadtklimatischer Funktion gegenüber dem Bestand. 

 

6.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen (biotische Komponenten des Naturhaushaltes) 

Bei Umsetzung der geplanten Festsetzungen der Bebauungsplan III-233-1 ist von einer vollstän-

digen Umgestaltung des Plangebietes auszugehen. Die Berechnung der in der Planungssitua-

tion voraussichtlich bebauten und versiegelten Flächen leitet sich analog zu den übrigen Wert-

trägern aus der durch den Bebauungsplan zulässigen Bebauung ab. Es wird davon ausgegan-

gen, dass die maximal zulässige GRZ für die Summe aus Haupt- und Nebenanlagen voll ausge-

schöpft wird.  

Geschotterte oder mit Kies bedeckte Schmuckflächen fließen nicht in die Berechnung der 

Grundflächen (Summe der Haupt- und Nebenanlagen) mit ein, haben jedoch aufgrund des 

künstlichen Standorts und der i.d.R. fehlenden Vegetationsbedeckung keinen hohen Wert als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Im Sinne eines konservativen Bewertungsansatzes wird da-

her davon ausgegangen, dass sämtliche nicht über- oder unterbaubaren Grundstücksflächen 

(Baugebietsfläche abzüglich der Summe der Haupt- und Nebenanlagen) mit Schotter oder 

Kies bedeckt sind, soweit dies nicht dem Regenbewirtschaftungskonzept (SIEKER 01/2024) oder 

sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes III-233-1 widerspricht. 

6.4.1 Biotoptypen 

Wie oben beschrieben, bereitet der Bebauungsplan III-233-1 eine weitestgehende Überprä-

gung des Gewerbegebietes mit Biotoptypen ohne besonderen Wert für Tiere und Pflanzen vor. 

Der Großteil des Gewerbegebietes (ca. 71 %) wird daher mit 0 Wertpunkten in der Planungssi-

tuation bewertet. 

Lediglich die gemäß Festsetzung begrünten Dachflächen (vgl. Kap. 5.3) haben einen geringen 

Wert für die biotischen Komponenten des Naturhaushaltes. Entsprechend der Methodik (SEN-

MVKU 2023), wurde der Anteil der begrünten Dachflächen, der gemäß Festsetzung einen 

durchwurzelbaren Teil des Dachaufbaus von mindestens 25 cm haben muss, mit 6 Wertpunk-

ten je 1.000 m² Fläche bewertet. Die übrigen begrünten Dachflächen (Substratstärke von mind. 

8 cm) wurden mit 3 Wertpunkten je 1.000 m² Fläche bewertet. Festsetzungen zu sogenannten 

Biotopelementen (z.B. Totholz) oder zur Diversität der Substratstärke (mind. 10 Prozent muss eine 

Höhe von mindestens 80 Zentimetern haben) sind nicht vorgesehen. Zuschläge auf den Bio-

topwert der Dachbegrünung können somit nicht angerechnet werden. 

Weiterhin sehen die Festsetzungen des Bebauungsplanes die Entwicklung von mindestens 

530 m² Sandtrockenrasen des Biotoptypen „Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen“ 
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(Biotop-Code 051212) auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft vor. Die Bestände sind zu erhalten und bei Verlust wie-

derherzustellen. Hierdurch wird in diesem Bereich eine gewisse Lebensraumqualität gesichert, 

auch für gefährdete und geschützte Tier- und Pflanzenarten und die Artdiversität im Allgemei-

nen. Die Fläche wird daher entsprechend der Anlage 1 des Leitfadens (SENMVKU 2023) mit 

18 Wertpunkten je 1.000 m² Fläche bewertet. 

Eine geringe Lebensraumqualität ist auch in den für die Versickerung über die belebte Boden-

schicht erforderlichen Bereichen (vgl. SIEKER 01/2024) zu erwarten. Hier wird der Grundwert für 

artenreiche Scherrasen (Bt-Code 065161, 3 Wertpunkte je 1.000 m²) zum Ansatz gebracht, der 

üblicherweise in Versickerungsmulden mindestens erreicht wird. Die den oben beschriebenen 

Annahmen zu Grunde liegenden Schotter- und Kiesflächen werden, wie unbefestigte Wege 

(Bt-Code 12651), mit 2 Wertpunkten je 1.000 m² bewertet. 

Das entsprechend dem RWB-Konzept auf der „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen“ geplante Retentionsbecken (SIEKER 01/2024) wird als 

„überwiegend bis vollständig verbautes kleines Staugewässer“ (Bt-Code 02153, Grundwert 

1 WP je 1.000 m²) bewertet. Festlegungen, zum Beispiel zu Ausgestaltung und Qualität, sind im 

Bebauungsplan III-233-1 nicht vorgesehen. 

Entsprechend SIEKER (01/2024) sind diese Versickerungsanlagen auf den „Flächen mit Bindun-

gen für Bepflanzungen und für die Erhaltung“ vorgesehen, in diesem Bereich stocken ebenfalls 

nach BaumSchVO geschützte Bestandsbäume, die zu erhalten und bei Abgang nachzupflan-

zen sind. Eine Berücksichtigung des Baumerhalts im Rahmen der Bewertung des Biotopbestan-

des in der Planungssituation erfolgt jedoch nicht, da die geschützten Bäume ebenfalls in der 

Bestandsituation nicht als Einzelbäume berücksichtigt wurden, um eine Doppelbewertung zu 

vermeiden. Ein Erhalt des mehrschichtigen Gehölzbestandes im südwestlichen Bereich des 

GE 1 ist durch die Festsetzung nicht gesichert. 

Gleichfalls nicht berücksichtigt werden die 100 gemäß Festsetzung zu pflanzenden Bäume, da 

hier davon ausgegangen wird, dass diese mehr oder weniger vollständig für den Ausgleich 

nach BaumSchVO Bln angerechnet werden und somit den ökologischen Ausgleich für den 

Verlust der nach BaumSchVO Bln geschützten Bäume darstellen.  

Insgesamt wird bei Planvollzug eine Verschlechterung für den Wertträger ‚Biotope‘ erreicht. Es 

ergibt sich ein Minus von 47,0 Wertpunkten gegenüber dem Bestand. 

Auch hier ist durch den im Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan III-233-1 vereinbarten 

BFF von 0,3 zu erwarten, dass der tatsächliche Eingriff geringer ausfällt. Zum Beispiel durch die 

Anlage höherwertiger gärtnerischer Anpflanzungen, statt der im Rahmen des „worst case -Sze-

narios“ angenommen Schotter- und Kiesflächen. 
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Tab. 17: Bewertung der Planungssituation flächenhafter Biotope je Baugebiet 

geplante

Nutzung

Fläche

[m²]

Punkte

[WP]

Fläche ohne Biotopw ert (überw iegend befestigte oder bebaute Flächen) 45 955 0.0

GE 1 Bebaute und befestigte Flächen ohne Dachbegrünung (0 WP) 6 880 0.0

GE 2 Bebaute und befestigte Flächen ohne Dachbegrünung (0 WP) 2 513 0.0

GE 3 Bebaute und befestigte Flächen ohne Dachbegrünung (0 WP) 7 239 0.0

GE 4 Bebaute und befestigte Flächen ohne Dachbegrünung (0 WP) 9 515 0.0

GE 5 Bebaute und befestigte Flächen ohne Dachbegrünung (0 WP) 11 397 0.0

GE 6 Bebaute und befestigte Flächen ohne Dachbegrünung (0 WP) 8 411 0.0

Dachbegrünung 12 912 48.6

GE 1 extensive Dachbegrünung mit mind. 25 cm Substratstärke (6 WP) 706 4.2

GE 1 extensive Dachbegrünung mit mind. 8 cm Substratstärke (3 WP) 2 182 6.5

GE 2 extensive Dachbegrünung mit mind. 8 cm Substratstärke (3 WP) 464 1.4

GE 3 extensive Dachbegrünung mit mind. 25 cm Substratstärke (6 WP) 676 4.1

GE 3 extensive Dachbegrünung mit mind. 8 cm Substratstärke (3 WP) 2 086 6.3

GE 4 extensive Dachbegrünung mit mind. 25 cm Substratstärke (6 WP) 684 4.1

GE 4 extensive Dachbegrünung mit mind. 8 cm Substratstärke (3 WP) 1 459 4.4

GE 5 extensive Dachbegrünung mit mind. 25 cm Substratstärke (6 WP) 514 3.1

GE 5 extensive Dachbegrünung mit mind. 8 cm Substratstärke (3 WP) 2 069 6.2

GE 6 extensive Dachbegrünung mit mind. 25 cm Substratstärke (6 WP) 703 4.2

GE 6 extensive Dachbegrünung mit mind. 8 cm Substratstärke (3 WP) 1 370 4.1

Anlagen zur Regenw asserbew irtschaftung 1 526 3.1

GE 1 vegetationsbestandene Versickerungsanlage  (3 WP)* 258 0.8

GE 3 vegetationsbestandene Versickerungsanlage  (3 WP)* 357 1.1

GE 5 vegetationsbestandene Versickerungsanlage  (3 WP)* 0 0.0

GE 5 Retentionsbecken (1 WP)** 750 0.8

GE 6 vegetationsbestandene Versickerungsanlage  (3 WP)* 160 0.5

Entw icklung geschützter und hochw ertiger Biotope 530 9.5

GE 4  Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen (Bt-Code 051212, 18 WP) 530 9.5

Sonstiege unbefestigte Flächen mit geringem Biotopw ert 4 064 8.1

GE 1 Mit Schotter oder Kies bedeckte Fläche (2 WP)*** 219 0.4

GE 2 Mit Schotter oder Kies bedeckte Fläche (2 WP)*** 9 0.0

GE 3 Mit Schotter oder Kies bedeckte Fläche (2 WP)*** 245 0.5

GE 4 Mit Schotter oder Kies bedeckte Fläche (2 WP)*** 174 0.3

GE 5 Mit Schotter oder Kies bedeckte Fläche (2 WP)*** 3 375 6.8

GE 6 Mit Schotter oder Kies bedeckte Fläche (2 WP)*** 42 0.1

64 987 69.3

* Annahme artenreicher Scherrasen (05161) oder gleich- bzw . höherw ertige Vegetationsbestände

** Bew ertung als "kleines Staugew ässer, überw iegend bis vollständig verbaut" (02153)

*** Bew ertung als "unbefestigter Weg" (12651)  

 

6.4.2 Biotopverbund 

Im Rahmen der Planung des Bebauungsplanes III-233-1 sind keine Maßnahmen zur Entwicklung 

oder Wiederherstellung der Biotopvernetzung vorgesehen. Auch befinden sich im Bestand (vgl. 

Kap. 4.4.2) keine schutzwürdigen Flächen für den Biotopverbund und/oder zur Entwicklung und 

Sicherung der Biotopvernetzung. Darüber hinaus sind auch sonst keine Strukturen zur Biotopver-

netzung, auch nicht für den lokalen Biotopverbund im Plangebiet vorhanden. 

Der Wertträger Biotopverbund wird daher gleich dem Bestand in der Planungssituation mit 

0 Wertpunkten bewertet. 
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6.5 Schutzgut Landschaftsbild 

6.5.1 Qualität des Landschafts- und Stadtbildes 

Die Planung des Bebauungsplanes III-233-1 sieht eine für den „Innenstadtbereich“ typische 

Randbebauung und Blockinnenbebauung vor, die durch eine abgestufte Höhenentwicklung 

der Gebäude sowie einer trotz hoher Bebauungsdichte aufgelockerte Bebauungsstruktur so-

wie Baukörperfestsetzung die mehrere Unterbrechungen und Durchgänge sichern und somit 

Rücksicht auf das umgebene Stadtbild nehmen. Die städtebauliche Planung wurde eng mit 

den Denkmalschutzbehörden des Bezirks und der Hauptverwaltung abgestimmt, um die Ver-

träglichkeit der Planung in Bezug auf die südwestlich benachbarte ehemalige AEG-Hochspan-

nungsfabrik sicherzustellen.  

Wie bereits im Bestand wird bei dem Wertträger „Qualität des Landschafts- und Stadtbildes“ 

die Bewertung des Stadtbildes gewählt, welche über die Bewertung des Anteils an quartiersty-

pischen Freiraumstrukturen erfolgt.  

Quartierstypische Freiraumstrukturen sind im „Innenstadtbereich“ unter anderem begrünte Blo-

ckinnenbereiche und kleinere Quartierparks. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sehen 

im Blockinnenbereich innerhalb des GE 5 eine rund 5.380 m² große „Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ vor. Diese ist im Rahmen der Bewer-

tung der Planungssituation als „quartierstypische Freiraumstruktur“ zu bewerten. 

Weiterhin sieht die Planung den Erhalt des nördlichen Abschnittes der die östliche Grundstücks-

grenze säumenden Baumreihe vor. Die übrigen im Bestand vorhandenen quartierstypischen 

Freiraumstrukturen werden überplant. 

Insgesamt beträgt der Anteil quartierstypischer Freiraumstrukturen in der Planung rund 9 %. Das 

bedeutet, dass trotz der Überplanung der quartiersuntypischen Bebauung und der großen 

deutlich als störendes Element wahrnehmbaren ebenerdigen Parkplatzflächen, das Stadtbild 

in der Planung wie im Bestand mit 1 Wertpunkt pro 1.000 m² Fläche bewertet wird. 

Auch ein Zuschlag für die Beseitigung des bestehenden Gebäudes kann nicht vergeben wer-

den, da der Bebauungsplan III-233-1 keine dauerhafte Entsiegelung und Begrünung der Ab-

rissflächen sichert. 

Der Bebauungsplan III-233-1 setzt keine prägenden und identitätsstiftenden Sichtbeziehungen 

im Plangebiet fest. Ein Zuschlag für prägende und identitätsstiftende Sichtbeziehungen wird 

daher ebenfalls nicht vergeben. 

Insgesamt erhält somit das Plangebiet (ohne die in der Bilanzierung nicht berücksichtigte Stra-

ßenverkehrsfläche der Gustav-Meyer-Allee) auch in der Planungssituation für den Wertträger 

„Qualität des Landschafts- und Stadtbildes“ eine Bewertung von 65,0 Wertpunkten. Es ergibt 

sich keine Veränderung gegenüber dem Bestand. 

6.5.2 Bedeutung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung 

Mit den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ wird 

im Blockinnenbereich die Schaffung einer halböffentlichen Grünfläche vorbereitet. Die Fläche 

ist kleiner als 1 ha und der Bebauungsplan sieht keine Festlegungen zur Aufenthaltsqualität oder 
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Nutzungsmöglichkeiten vor. Die Bedeutung des geplanten Freiraums wird daher als gering (2 

Wertpunkte pro 1.000 m²) eingestuft. Der im Bestand begrünte Bereich im Südosten des Plan-

gebietes wird durch die innere Erschließung überplant und fällt somit aus der Bewertung der 

Grün- und Freiflächen heraus. 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Raum, der im LaPro Teilplan „Erholung und Frei-

raumnutzung“ der Dringlichkeitsstufe 1 oder 2 zugeordnet ist und auch die angrenzenden 

Wohnquartiere sind nicht einer dieser Dringlichkeitsstufen zugeordnet. Ein Zuschlag für die Frei-

raumversorgung der Wohnquartiere wird daher nicht angerechnet. 

Ebenfalls erfolgt kein Zuschlag für die äußere Erschließung des Freiraums und die Verbindungs-

funktion zwischen Freiräumen. Es besteht weder eine direkte Anbindung an einen übergeord-

neten Grünzug, noch verbindet der begrünte Bereich südöstlich des Plangebietes die übrige 

Blockinnenbereichsbegrünung mit anderen erholungsrelevanten Freiräumen. 

Die Planung des Bebauungsplanes III-233-1 sieht entlang der Gustav-Meyer-Allee eine weitge-

hend geschlossene Blockrandbebauung mit einzelnen durch Gebäudeabstände oder Luftge-

schosse ermöglichten Gebäudedurchgängen vor. Die Freiflächen im Blockinnenbereich wer-

den somit vom Verkehrslärm abgeschirmt. Im schalltechnischen Gutachten zum Bebauungs-

plan III-233-1 (ALB 09/2024) wird eine Verkehrslärmbelastung von weniger als 50 dB(A)auf 2 Me-

ter Höhe für den Bereich der Freifläche im Blockinnenbereich berechnet. Allerdings ist von einer 

gewissen Lärmbelastung durch das hier angesiedelte Gewerbe auszugehen, sodass im Sinne 

eines konservativen Ansatzes, ein Zuschlag für eine geringe akustische Beeinträchtigung nicht 

zur Anrechnung gebracht wird. 

Die im Bebauungsplan vorgesehene Freifläche hat eine Größe von rund 5.380 m². Die bewer-

tete Freifläche ist in der Anhangskarte 10 dargestellt. Insgesamt erhält der Wertträger „Bedeu-

tung der Grünflächen und des Freiraumes für die Erholung“ in der Planungssituation somit eine 

Bewertung von 10,8 Wertpunkten. Das bedeutet eine geringe Aufwertung von 0,9 Wertpunkten 

bezüglich des Wertträgers.  
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7. Eingriffsbilanzierung 

Im Folgenden wird der Eingriffsumfang für die flächenhaft bewerteten Schutzgüter dargestellt. 

Die Belange des Biotop-, Baum- und Artenschutzes bleiben hiervon unberührt, da die Kompen-

sation von Eingriffen in diese geschützten Bestandteile des Naturhaushaltes weder der Rege-

lung des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB (Berücksichtigung der bestehenden Baurechte) unterliegt 

noch der bauleitplanerischen Abwägung zugänglich sind. Für Eingriffe in die nicht geschützten 

Bestandteile des Naturhaushalts sowie die Erholungsfunktion und das Landschaftsbild ist ein 

Ausgleich gemäß § 1a Abs. 3 Satz BauGB nicht erforderlich soweit sie bereits vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (vgl. Kapitel 2.2.1, Tab. 2). Aus diesem 

Grund wurde auch die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplan III-233-1 liegende 

Straßenverkehrsfläche der Gustav-Meyer-Allee nicht in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung mit-

berücksichtigt, da hier bereits alle Eingriffe vollumfänglich zulässig sind (vgl. Kapitel 2.1). 

7.1 Gegenüberstellung vor und nach dem Eingriff (Bilanz) 

Die Eingriffsintensität wird anhand einer Gegenüberstellung der Wertpunkte vor und nach dem 

Eingriff ermittelt und nach den einzelnen Teilflächen des Gewerbegebietes (GE 1 bis 6) aufge-

schlüsselt dargestellt (vgl. Tab. 18 und Tab. 19). Die Komponenten des Naturhaushaltes sind 

getrennt von der Erholungsfunktion und dem Landschaftsbild zu betrachten. Eingriffe in den 

Naturhaushalt können nicht über eine Verbesserung des Landschaftsbildes und der Erholungs-

funktion ausgeglichen werden. 

Insgesamt ergibt sich für den Naturhaushalt eine positive Bilanz zwischen Bestands- und Pla-

nungssituation. Die Gegenüberstellung der Wertpunkte ohne Berücksichtigung bestehender 

Baurechte ergibt ein Plus von rund 380 Wertpunkten. 

Im Einzelnen wird durch die Erhöhung der Gesamtversiegelung des Plangebietes für das Schutz-

gut Boden eine negative Bilanz erzielt. Ebenfalls eine negative Bilanz wird bezüglich der Schutz-

güter Klima, Tiere und Pflanzen erzielt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Planung eine 

fast vollständige Befestigung aller nicht über- oder unterbaubaren Flächen (Baugebietsfläche 

abzüglich der Summe der Haupt- und Nebenanlagen) zulässt.  

Diese kann jedoch vollständig durch die umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung der Ein-

griffe in den Wasserhaushalt und die daraus folgende Abkopplung des Gewerbegebietes von 

der Mischwasserkanalisation ausgeglichen werden. Durch diese Maßnahmen wird eine Ver-

besserung des Schutzgutes Wasser um circa 300 % (492,7 Wertpunkte) erreicht. Auch ist zu er-

warten, dass durch die Regelung eines BFF von 0,3 im städtebaulichen Vertrag zum Bebau-

ungsplans III-233-1 der tatsächliche Wertverlust des Plangebietes insbesondere in Bezug auf die 

Schutzgüter „Boden“ und „Tiere und Pflanzen“ bei Durchführung der Planung voraussichtlich 

geringer ist als in der vorliegenden EAB unter Annahme eines „worst-case“-Szenarios berechnet 

wurde. 

Es werden durch die Planung keine Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild und Er-

holung vorbereitet. Durch die geplante städtebauliche Neufassung mit einer für den 

Innenstadtbereich typischen Randbebauung mit innen liegenden Freiflächen wird 

eine geringfügige Wertsteigerung (0,9 Wertpunkte) erreicht. 
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Tab. 18: Schutzgüter Naturhaushalt (flächig): Gegenüberstellung der Wertpunkte (vorher / nachher) 
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GE 1 10 245 15.1 2.2 -12.9 41.6 107.4 65.8 66.2 43.9 -22.3 57.4 12.0 -45.4 180.2 165.5 -14.7

GE 2 2 986 2.9 0.0 -2.9 7.6 28.8 21.3 9.9 7.8 -2.1 1.9 1.4 -0.5 22.3 38.0 15.7

GE 3 10 603 11.8 2.8 -9.0 30.7 109.3 78.6 45.5 43.9 -1.6 7.9 11.9 4.0 95.9 167.8 72.0

GE 4 12 362 13.9 4.4 -9.5 29.3 119.9 90.7 44.9 38.2 -6.7 25.9 18.4 -7.5 113.9 180.8 66.9
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Tab. 19: Schutzgut Landschaftsbild und Erholung: Gegenüberstellung der Wertpunkte (vorher / nachher) 

B
e

st
a

n
d

P
la

n
u

n
g

D
if

fe
re

n
z

B
e

st
a

n
d

P
la

n
u

n
g

D
if

fe
re

n
z

m² [WP] [WP] [WP] [WP] [WP] [WP] [WP] [WP] [WP]

GE 1 10 245 10.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10.2 0.0
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7.2 Berücksichtigung der Baurechte 

Durch den Bebauungsplan III-233-1 wird das durch den am 6. Juni 2006 festgesetzten Bebau-

ungsplan III-233 (GVBl. S. 585) bestehende Baurecht (vgl. Kap. 2.2.1) überplant. Gemäß § 1a 

Abs. 3 Satz 6 BauGB können bestehende Baurechte in der Eingriffsbilanzierung der nicht ge-

schützten Bestandteile des Naturhaushaltes sowie der Erholungsfunktion und des Landschafts-

bildes berücksichtigt werden. Dazu wird bestimmt, in welchem Maß das bereits bestehende 

Baurecht durch die geplanten Festsetzungen verändert wird. Nur diese Veränderung wird auf 

die ermittelten Eingriffswertpunkte umgerechnet. Das Maß, in dem die geplanten Festsetzun-

gen das bestehende Baurecht übersteigen, wird auf die ermittelten Eingriffswertpunkte ange-

rechnet. Eine detaillierte Gegenüberstellung der bestehenden und der geplanten Baurechte 

ist in Tab. 2 in Kapitel 2.2.1 zu finden. 

Da jedoch bereits ohne die Anrechnung der bestehenden Baurechte sowohl die Bilanz des 

Naturhalts als auch die Bilanz des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholungsfunktion positiv 

ausfällt, ist keine detaillierte Anrechnung der bestehenden Baurechte mehr erforderlich. 

Die Eingriffe können vollständig durch die geplanten Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

ausgeglichen werden. 
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8. Quellen 

8.1 Gesetze, Verordnungen und Fachpläne 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

394).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der 

Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 2009 S. 2542), zuletzt geändert durch den Artikel 5 des Geset-

zes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (SENSTADTUM) 2016: Landschaftspro-

gramm einschließlich Artenschutzprogramm Berlin (LaPro 2016) in der Fassung vom 08. Juni 2016 

(Amtsblatt für Berlin Nr. 24 S. 1314). 

Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung - BaumSchVO) 

vom 11. Januar 1982, zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.01.2023 (GVBl. S. 11). 

8.2 Digitale Fachinformationen 

Die digitalen Karten des Geoportals Berlin sind einsehbar unter: http://www.stadtentwick-

lung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/de/link_weiche_themen.shtml 

Geoportal Berlin, LaPro Beschlussfassung: Biotop- und Artenschutz (Programmplan), Stand: 

18.02.2016. 

Geoportal Berlin, LaPro Beschlussfassung: Erholung und Freiraumnutzung (Programmplan), 

Stand: 18.02.2016. 

Geoportal Berlin, LaPro Beschlussfassung: Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption, Stand: 

18.02.2016. 

Geoportal Berlin, LaPro Beschlussfassung: Landschaftsbild (Programmplan), Stand: 18.02.2016. 

Geoportal Berlin, LaPro Beschlussfassung: Naturhaushalt/Umweltschutz (Programmplan), 

Stand: 18.02.2016. 

Geoportal Berlin, LaPro Grundlagen: Zielartenverbreitung, Stand: 01.09.2009. 

Umweltatlas Berlin, Karte 01.01: Bodengesellschaften 2020, Stand: 13.01.2024. 

Umweltatlas Berlin, Karte 01.13: Planungshinweise zum Bodenschutz 2020, Stand: 13.01.2024. 

Umweltatlas Berlin, Karte 02.09: Entsorgung von Regen- und Abwasser 2022, Stand: 30.06.2023. 

Umweltatlas Berlin, Karte 02.13. Oberflächenabfluss, Versickerung, Gesamtabfluss und Verduns-

tung aus Niederschlägen 2017, Stand: 30.06.2019. 

Umweltatlas Berlin, Karte 04.10.07: Klimamodell Berlin: Klimaanalysekarte 2015, Stand: 

15.12.2015. 

Umweltatlas Berlin, Karte 04.10.01: Klimamodell Berlin: Bodennahes Windfeld und Kaltluftvolu-

menstrom 2015, Stand: 15.12.2015. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/de/link_weiche_themen.shtm
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/de/link_weiche_themen.shtm
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Umweltatlas Berlin, Karte 04.11.1: Klimamodell Berlin: Planungshinweise Stadtklima 2015 - Haupt-

karte, Stand: 08.09.2015. 

Umweltatlas Berlin, Karte 07.05: Strat. Lärmkarte L DEN (Tag-Abend-Nacht-Index) Gesamtver-

kehr (Straße, Schiene, Luft) 2022, Stand: 01.11.2023. 

 

8.3 Fachgutachten und sonstige Quellen 

Akustiklabor Berlin (ALB) 09/2024: Schalltechnische Untersuchung im Rahmen der Aufstellung 

des Bebauungsplans III-233-1 "Quartier Am Humboldthain" im Bezirk Mitte von Berlin, Stand: 

10.09.2024. 

Planungsgruppe Cassens + Siewert (C+S) 02/2024: Biotop- und Baumbestand zum Projekt: Be-

bauungsplanverfahren III-233-1 „Quartier Am Humboldthain“, Stand: 08.02.2024 (ergänzt 

19.11.2024). 

Umweltplanung Dr. Klimsa (KLIMSA) 2024: BV Quartier am Humboldthain, 13357 Berlin, Untersu-

chung von Oberböden gemäß BBodSchV. Stand: 26.05.2024. 

KÖSTLER, H., FIETZ, M. 2005: Biotoptypenliste Berlins. Auf Grundlage der Liste der Biotoptypen Bran-

denburgs von Dr. Frank Zimmermann (Landesumweltamt Brandenburg 2003). 

Lohmeyer GmbH, Niederlassung Bochum (LOHMEYER) 10/2023: Bebauungsplan III-231-1 "Quartier 

am Humboldthain" - Stellungnahme zu Auswirkungen von Planungsänderungen des aktuellen 

Bebauungsplanentwurfs auf die Aussagen des Klimagutachtens. Stand: 30.10.2023. 

Lohmeyer GmbH, Niederlassung Bochum (LOHMEYER) 07/2023: Klimagutachten, Bebauungsplan 

III-233-1. Stand: Juli 2023. 

Myotis-Berlin GmbH (MYOTIS) 11/2023: Faunistische Erfassung und Artenschutzfachbeitrag zum 

Bebauungsplan III-233-1 „Quartier Am Humboldthain, Stand: 13.06.2024. 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SENMVKU) 2023: Anpassung Berliner 

Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen. Berlin, Juli 2023. 

Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH (SIEKER) 01/2024: Fachgutachten Regenwasser für das 

Bebauungsplanverfahren III-233-1 'Quartier Am Humboldthain' in Berlin-Mitte, Stand: 30.01.2024. 
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9. Anhänge 

 

Anhang 1: Boden: Bodenfunktion - Bestand  

Anhang 2: Boden: Bodenfunktion – Planung 

Anhang 3:  Wasser: Natürlichkeit Wasserhaushalt - Bestand 

Anhang 4:  Wasser: Natürlichkeit Wasserhaushalt – Planung 

Anhang 5:  Klima: Luftaustausch - Bestand 

Anhang 6: Klima: Luftaustausch - Planung 

Anhang 7:  Klima: Stadtklimatische Funktion– Bestand 

Anhang 8:  Klima: Stadtklimatische Funktion – Planung 

Anhang 9:  Landschaftsbild: Erholungsfunktion - Bestand 

Anhang 10:  Biotik: Erholungsfunktion - Planung 
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10. Pläne 

Plan 1:  Biotopbestand 

Plan 2:  Bewertungsdarstellung Biotopbestand 
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